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BG 900 TZ 6118/2021

WE an Top 16

Wohnung



BG 900 TZ 6118/2021

WE an Top EP 53

KFZ-Einstellplatz





ING. MICHAEL BRANDL 
gerichtl. beeid. Sachverständiger 

Ortsschätzer 

 

6971 Hard, Fellentorweg 9 

Telefon 05574/78388 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N U T Z W E R T G U T A C H T E N  
 
 
 
 
im Sinne des WEG 2002 zur Begründung von Wohnungseigentum 

betreffend die  

Liegenschaft: 

EZ 1244 

Grundbuch 90003 Bludesch 

Bezirksgericht Bludenz 

Gstnr. 1095/3 

in 6719 Bludesch 

Thomasweg 7a-d und Walgaustraße 30  

 
 
 
 
 
Hard, 20.07.2021  PA. : 220120 
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TOP W 15 3-Zi.Whg. OG1 

bestehend aus: 

Garderobe, Wohnen/Essen, Küche, Gang, Abstellraum, 

Kinder, Eltern, WC, Bad, Veranda; 

Zubehör: Keller 15; 

TOP W 16 4-Zi.Whg. OG1 

bestehend aus: 

Garderobe, Wohnen/Essen, Studio, Küche, Gang, 

Abstellraum, Kinder, Eltern, WC, Bad, Veranda; 

Zubehör: Keller 16; 

TOP W 17 3-Zi.Whg. OG2 

bestehend aus: 

Garderobe, Wohnen/Essen, Küche, Gang, Abstellraum, 

Kinder, Eltern, WC, Bad, Veranda; 

Zubehör: Keller 17; 

TOP W 18 4-Zi.Whg. OG2 

bestehend aus: 

Garderobe, Wohnen/Essen, Studio, Küche, Gang, 

Abstellraum, Kinder, Eltern, WC, Bad, Veranda; 

Zubehör: Keller 18; 
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TOP W 16 4-Zi.Whg. OG1 

Garderobe, Wohnen/Essen, Studio, Küche, Gang, 

Abstellraum, Kinder, Eltern, WC, Bad, Veranda; 

Zubehör: Keller 16; 
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TOP AP 36 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP AP 37 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP AP 38 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP AP 39 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP AP 40 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP AP 41 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP AP 42 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP AP 43 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP AP 44 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP AP 45 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP AP 46 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP AP 47 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP AP 48 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP AP 49 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP AP 50 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP AP 51 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP AP 52 KFZ-Abstellplatz EG 

TOP EP 53 KFZ-Einstellplatz UG 

TOP EP 54 KFZ-Einstellplatz UG 

TOP EP 55 KFZ-Einstellplatz UG 

TOP EP 56 KFZ-Einstellplatz UG 

TOP EP 57 KFZ-Einstellplatz UG 

TOP EP 58 KFZ-Einstellplatz UG 

TOP EP 59 KFZ-Einstellplatz UG 

 

BG 900 TZ 6118/2021

TOP EP 53 KFZ-Einstellplatz UG 
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TOP W 10 4-Zi.Whg. OG1 184/5402 Anteile 

TOP W 11 3-Zi.Whg. OG2 160/5402 Anteile 

TOP W 12 4-Zi.Whg. OG2 176/5402 Anteile 

Haus 9, Thomasweg 7b 

TOP W 13 3-Zi.Whg. EG 168/5402 Anteile 

TOP W 14 4-Zi.Whg. EG 186/5402 Anteile 

TOP W 15 3-Zi.Whg. OG1 162/5402 Anteile 

TOP W 16 4-Zi.Whg. OG1 186/5402 Anteile 

TOP W 17 3-Zi.Whg. OG2 158/5402 Anteile 

TOP W 18 4-Zi.Whg. OG2 178/5402 Anteile 

Haus 10, Thomasweg 7a 

TOP W 19 3-Zi.Whg. EG 164/5402 Anteile 

TOP W 20 4-Zi.Whg. EG 188/5402 Anteile 

TOP W 21 3-Zi.Whg. OG1 162/5402 Anteile 

TOP W 22 4-Zi.Whg. OG1 184/5402 Anteile 

TOP W 23 3-Zi.Whg. OG2 158/5402 Anteile 

TOP W 24 4-Zi.Whg. OG2 178/5402 Anteile 

Haus 6, Walgaustraße 30 

TOP W 25 3-Zi.Whg. EG 170/5402 Anteile 

TOP W 26 4-Zi.Whg. EG 188/5402 Anteile 

TOP W 27 3-Zi.Whg. OG1 164/5402 Anteile 

TOP W 28 4-Zi.Whg. OG1 188/5402 Anteile 

TOP W 29 3-Zi.Whg. OG2 156/5402 Anteile 

TOP W 30 4-Zi.Whg. OG2 176/5402 Anteile 
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TOP W 16 4-Zi.Whg. OG1 186/5402 Anteile TOP W 16 4-Zi.Whg. OG1 186/5402 Anteile 
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KFZ-Abstellplätze 

TOP AP 31 KFZ-Abstellplatz EG 4/5402 Anteile 

TOP AP 32 KFZ-Abstellplatz EG 2/5402 Anteile 

TOP AP 33 KFZ-Abstellplatz EG 2/5402 Anteile 

TOP AP 34 KFZ-Abstellplatz EG 2/5402 Anteile 

TOP AP 35 KFZ-Abstellplatz EG 2/5402 Anteile 

TOP AP 36 KFZ-Abstellplatz EG 2/5402 Anteile 

TOP AP 37 KFZ-Abstellplatz EG 2/5402 Anteile 

TOP AP 38 KFZ-Abstellplatz EG 2/5402 Anteile 

TOP AP 39 KFZ-Abstellplatz EG 2/5402 Anteile 

TOP AP 40 KFZ-Abstellplatz EG 2/5402 Anteile 

TOP AP 41 KFZ-Abstellplatz EG 2/5402 Anteile 

TOP AP 42 KFZ-Abstellplatz EG 2/5402 Anteile 

TOP AP 43 KFZ-Abstellplatz EG 2/5402 Anteile 

TOP AP 44 KFZ-Abstellplatz EG 2/5402 Anteile 

TOP AP 45 KFZ-Abstellplatz EG 2/5402 Anteile 

TOP AP 46 KFZ-Abstellplatz EG 2/5402 Anteile 

TOP AP 47 KFZ-Abstellplatz EG 2/5402 Anteile 

TOP AP 48 KFZ-Abstellplatz EG 4/5402 Anteile 

TOP AP 49 KFZ-Abstellplatz EG 4/5402 Anteile 

TOP AP 50 KFZ-Abstellplatz EG 4/5402 Anteile 

TOP AP 51 KFZ-Abstellplatz EG 4/5402 Anteile 

TOP AP 52 KFZ-Abstellplatz EG 4/5402 Anteile 

TOP EP 53 KFZ-Einstellplatz UG 12/5402 Anteile 

 

BG 900 TZ 6118/2021

TOP EP 53 KFZ-Einstellplatz UG 12/5402 Anteile 
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Fortl. Lage Wohnungs- Fläche Faktor

Nr. eigentum m² genau rund einzel doppelt

W 16 OG1 Garderobe 2,68

Wohnen/Essen 24,44

Studio 10,95

Küche 9,61

Gang 4,00

Abstellraum 1,44

Kinder 12,09

Eltern 14,18

WC 1,55

Bad 4,90

OG1 Wohnfläche 85,84 1 85,84 86

Zuschlag:

OG1 Veranda 4,00 0,65 2,60 3

Zubehör:

UG Keller 16 8,74 0,40 3,50 4 93 186

W 17 OG2 Garderobe 2,68

Wohnen/Essen 22,17

Küche 6,79

Gang 4,00

Abstellraum 1,44

Kinder 9,86

Eltern 11,38

WC 1,67

Bad 4,90

OG2 Wohnfläche 64,89 1 64,89 65

Zuschlag:

OG2 Wohnfläche < 1,8 m 9,61 0,75 7,21 7

OG2 Veranda 4,00 0,65 2,60 3

Zubehör:

UG Keller 17 9,06 0,40 3,62 4 79 158

W 18 OG2 Garderobe 2,68

Wohnen/Essen 22,17

Studio 7,92

Küche 6,79

Gang 4,00

Abstellraum 1,44

Kinder 9,86

Eltern 11,38

WC 1,55

Bad 4,90

OG2 Wohnfläche 72,69 1 72,69 73

Zuschlag:

OG2 Wohnfläche < 1,8 m 12,64 0,75 9,48 9

OG2 Veranda 4,00 0,65 2,60 3

Zubehör:

UG Keller 18 10,37 0,40 4,15 4 89 178

Nutzwert

BG 900 TZ 6118/2021

W 16 OG1 Garderobe 2,68

Wohnen/Essen 24,44

Studio 10,95

Küche 9,61

Gang 4,00

Abstellraum 1,44

Kinder 12,09

Eltern 14,18

WC 1,55

Bad 4,90

OG1 Wohnfläche 85,84 1 85,84 86

Zuschlag:

OG1 Veranda 4,00 0,65 2,60 3

Zubehör:

UG Keller 16 8,74 0,40 3,50 4 93 186UG Keller 16 8,74 0,40 3,50 4 93 186
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Fortl. Lage Wohnungs- Fläche Faktor

Nr. eigentum m² genau rund einzel doppelt

AP 31 EG Parkplatz 15,00 0,10 1,50 2 2 4

AP 32 EG Parkplatz 12,50 0,10 1,25 1 1 2

AP 33 EG Parkplatz 12,50 0,10 1,25 1 1 2

AP 34 EG Parkplatz 12,50 0,10 1,25 1 1 2

AP 35 EG Parkplatz 12,50 0,10 1,25 1 1 2

AP 36 EG Parkplatz 12,50 0,10 1,25 1 1 2

AP 37 EG Parkplatz 12,50 0,10 1,25 1 1 2

AP 38 EG Parkplatz 12,50 0,10 1,25 1 1 2

AP 39 EG Parkplatz 12,50 0,10 1,25 1 1 2

AP 40 EG Parkplatz 12,50 0,10 1,25 1 1 2

AP 41 EG Parkplatz 12,50 0,10 1,25 1 1 2

AP 42 EG Parkplatz 12,50 0,10 1,25 1 1 2

AP 43 EG Parkplatz 12,50 0,10 1,25 1 1 2

AP 44 EG Parkplatz 13,94 0,10 1,39 1 1 2

AP 45 EG Parkplatz 13,94 0,10 1,39 1 1 2

AP 46 EG Parkplatz 13,94 0,10 1,39 1 1 2

AP 47 EG Parkplatz 13,03 0,10 1,30 1 1 2

AP 48 EG Parkplatz 16,90 0,10 1,69 2 2 4

AP 49 EG Parkplatz 16,90 0,10 1,69 2 2 4

AP 50 EG Parkplatz 16,90 0,10 1,69 2 2 4

AP 51 EG Parkplatz 16,90 0,10 1,69 2 2 4

AP 52 EG Parkplatz 18,25 0,10 1,83 2 2 4

EP 53 UG KFZ Einstellplatz 12,33 0,50 6,17 6 6 12

EP 54 UG KFZ Einstellplatz 12,28 0,50 6,14 6 6 12

EP 55 UG KFZ Einstellplatz 12,45 0,50 6,23 6 6 12

EP 56 UG KFZ Einstellplatz 12,45 0,50 6,23 6 6 12

EP 57 UG KFZ Einstellplatz 12,45 0,50 6,23 6 6 12

EP 58 UG KFZ Einstellplatz 12,45 0,50 6,23 6 6 12

EP 59 UG KFZ Einstellplatz 12,45 0,50 6,23 6 6 12

EP 60 UG KFZ Einstellplatz 12,45 0,50 6,23 6 6 12

EP 61 UG KFZ Einstellplatz 12,45 0,50 6,23 6 6 12

EP 62 UG KFZ Einstellplatz 12,45 0,50 6,23 6 6 12

EP 63 UG KFZ Einstellplatz 12,45 0,50 6,23 6 6 12

2701 5402

Nutzwert

BG 900 TZ 6118/2021

EP 53 UG KFZ Einstellplatz 12,33 0,50 6,17 6 6 12EP 53 UG KFZ Einstellplatz 12,33 0,50 6,17 6 6 12EP 53 UG KFZ Einstellplatz 12,33 0,50 6,17 6 6 12EP 53 UG KFZ Einstellplatz 12,33 0,50 6,17 6 6 12EP 53 UG KFZ Einstellplatz 12,33 0,50 6,17 6 6 12EP 53 UG KFZ Einstellplatz 12,33 0,50 6,17 6 6 12





   

BREGENZ                   16.04.2024

WOHNBAUSELBSTHILFE Vbg.Gemeinn.reg.Gen.m.b.H.
Broßwaldengasse 14, 6900  Bregenz, Telefon 05574/43155

Sitz/FB-Gericht: 6900  Bregenz/6900  Bregenz Firmenbuchnummer FN63459y

J a h r e s a b r e c h n u n g

Sehr geehrter Kunde,
 
anbei übermitteln wir Ihnen die Jahresabrechnung 2023 (JAB), in welcher die monatlichen
Akontierungen (Vorschreibungen) den tatsächlichen angefallenen Kosten gegenüber gestellt
werden. Der daraus ermittelte Saldo kann somit eine Nachforderung oder ein Guthaben
ergeben.
Diese JAB beinhaltet die Abrechnungsblöcke Betriebskosten, Heizkosten und
Warmwasserkosten (falls zutreffend nur bei Whg.) sowie eine Instandhaltung-Kontoübersicht.
Das Gesamtergebnis der Abrechnung für Ihr Bestandsobjekt ist am Beginn der JAB angeführt.
 
Für Fragen zur Betriebskostenabrechnung stehen wir gerne zur Verfügung.
Ihr Ansprechpartner: Mahr Melissa
Telefon: 05574 43155 468
Email: melissa.mahr@wohnbauselbsthilfe.at
 
Belegeinsichten sind gegen vorhergehende Terminvereinbarung möglich.

2023

Herr
Mehmet Iramil
Thomasweg 7b
6719 Bludesch

Jahresabrechnung 2023 Guthaben 182,04
Ein ausgewiesenes Guthaben aus der JAB wird per 12.06.2024 unter Berücksichtigung des
Saldos am Kundenkonto automatisch auf das in unserer EDV vorgemerkte Konto
AT863745800003812930 / RVVGAT2B458 zurücküberwiesen.

€

Mit freundlichen Grüßen                                                         
                                                                                
WOHNBAUSELBSTHILFE                                                              
Vorarlberger gemeinnützige                                                      
reg. Genossenschaft m.b.H.                                                      
                                                                                
Internet: www.wohnbauselbsthilfe.at                                             
E-Mail: office@wohnbauselbsthilfe.at                                            

WOHNBAUSELBSTHILFE Vbg.Gemeinn.reg.Gen.m.b.H.
Broßwaldengasse 14, 6900  Bregenz

5725 00169 9

5725 00169 9 - Seite 1gedruckt mit domizil+



   

Broßwaldengasse 14, 6900  Bregenz, Telefon 05574/43155
Sitz/FB-Gericht: 6900  Bregenz/6900  Bregenz Firmenbuchnummer FN63459y

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

THOMASWEG 7A-7D / Walg 30*BLUDESCHObjekt:

Kundennummer
Bestandsart
Typus
UID-Nr.
Rech.Nr.

5725 00169 9
WO       / W 16

40/FV.Eigentum M.O.
ATU77563619

5725-00169-2024-0003

WOHNBAUSELBSTHILFE Vbg.Gemeinn.reg.Gen.m.b.H.

BREGENZ                   16.04.2024

J a h r e s a b r e c h n u n g

Gesamtübersicht:
BETRIEBSKOSTEN - Guthaben 182,04

182,04Gesamt-Guthaben

Übersicht Aufteilungskennzeichen: Ihr AnteilGesamt
93,000
93,000

2.701,000
2.607,000

011
WO

Nutzwerte VE00      
Nutzwerte VE00        

Herr
Mehmet Iramil
Thomasweg 7b
6719 Bludesch

Im Auftrag der Wohnungseigentümergemeinschaft

5725 00169 9 - Seite 2gedruckt mit domizil+



   
WOHNBAUSELBSTHILFE Vbg.Gemeinn.reg.Gen.m.b.H.

BETRIEBSKOSTEN Gesamt USt Auft.Kz Ihr AnteilTHOMASWEG 7A-7D / Walg 30*BLUDESCH
Kosten: GRUNDSTEUER

WA-/KA-GRUNDGEB.
MÜLL
VERSICHERUNG
STROM ALLGEMEIN
ANLAGEN-BETREUUNG
WARTUNG U. PRÜFUNG
ANLAGEN-SONDERPFLEGE
RUND.DIFF.JAB-VORJAHR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.754,72
7.767,04
2.309,39
7.966,89
1.826,06

16.778,74
1.630,07

747,00
-0,35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011
011
011
011
011
011
011
011
011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,42
267,43

79,52
274,31

62,87
577,72

56,13
25,72
-0,01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summe Kosten 40.779,56 1.404,11

Erträge: Vorschreibung
   S.ERTRAG GAR./ABSTPL. 20
   BK-VORSCHREIBUNG 10%
   davon:
   BETRIEBSKOSTEN      
 
 
 
 
 

 
-1.800,48

-44.000,16
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10,00%
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-1.569,60
 
 
 
 
 

Summe Erträge -45.800,64 -1.569,60

Differenz: Saldo netto -5.021,08 -165,49

Umsatzsteuer: 10% von Kosten
10% von Vorschreibung
 
 
 
 
 
 
 
 

1.404,11
-1.569,60

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140,41
-156,96

 
 
 
 
 
 
 
 

Summe Umsatzsteuer -165,49 -16,55

BETRIEBSKOSTEN - Guthaben 182,04

5725 00169 9 - Seite 3gedruckt mit domizil+



   
WOHNBAUSELBSTHILFE Vbg.Gemeinn.reg.Gen.m.b.H.

INSTANDHALTUNG - KONTO Gesamt USt Auft.Kz Ihr Anteil
THOMASWEG 7A-7D / Walg 30*BLUDESCH
B e i t r ä g e   z u r   R ü c k l a g e   (nachrichtlich)

Stand per 01.01.2023 - Guthaben -14.882,36

Kosten: ERHALTUNGSAUFWAND
SONST. AUFWAND
KONTOABSCHL./SPESEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.596,40
662,50
420,45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,00%
10,00%

0,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011
011
011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

364,85
22,81
14,48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summe Kosten netto 11.679,35 402,14

Umsatzsteuer: +UStaufwand f. alle
+UStaufwand f. Wohnungen
+UStaufwand f. Garagen
+UStaufwand f. Lokale
 
 
 
 
 
 

0,00
1.125,91

0,00
0,00

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011
WO
GA
LO
 
 
 
 
 
 

0,00
40,16

0,00
0,00

 
 
 
 
 
 

Summe Kosten brutto 12.805,26 442,30

Erträge: Sonstige Einnahmen
    DIREKTE ZUFÜHRUNG  (M)
Vorschreibung
    RL/IH-VORSCHREIBUNG 0%
 
 
 
 
 
 

 
-0,41

 
-34.892,94

 
 
 
 
 
 

Summe Erträge -34.893,35

Stand per 31.12.2023 - Guthaben -36.970,45

Beiträge zur Rücklage
davon Ihr Anteil
abzügl.bereits vorgeschrieben
 

34.892,94
 
 
 

 
 
 
 

 
1.201,44

-1.201,44
 

5725 00169 9 - Seite 4gedruckt mit domizil+



   
WOHNBAUSELBSTHILFE Vbg.Gemeinn.reg.Gen.m.b.H.

** Vorsteuerabzug **  (nachrichtlich) Gesamt Auft.Kz Ihr Anteil
THOMASWEG 7A-7D / Walg 30*BLUDESCH
USt 10% für BETRIEBSKOSTEN
USt 10% für INSTANDHALTUNG - KONTO
abzügl. in Rechnung gestellte USt aus Vorschreibung

 
1.125,91

 
 

WO
 

140,41
40,16

-156,96

USt-Saldo aus Jahresabrechnung 23,61

5725 00169 9 - Seite 5gedruckt mit domizil+



 



 

   

 

 
 

                       
 
 
 
Ergänzende Hinweise zur Jahresabrechnung 2023 
 
 
Sehr geehrter Kunde, 
 
nachstehend ergänzende Hinweise zur Jahresabrechnung: 
 
Betriebskosten: 
Wir möchten allgemein darauf hinweisen, dass das Betriebskostenabrechnungsergebnis ent-
sprechend den Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes jenem Eigentümer zu ver-
rechnen ist, der zum Zeitpunkt der Abrechnungslegung bzw. Fälligkeit Wohnungseigentümer 
ist. 
 
Heizkosten/Warmwasserkosten (falls zutreffend): 
Die Höhe der Heizkosten wird sehr stark von der Entwicklung der Energiepreise, den Witte-
rungsverhältnissen in den Heizperioden und vom Verbrauchsverhalten der Wärmeabnehmer 
beeinflusst. Es kann daher in der Heizkosten- bzw. Warmwasserabrechnung innerhalb eines 
Wohnobjektes sowohl zu Guthaben als auch zu Nachforderungen kommen. Gemäß Heizkos-
tenabrechnungsgesetz sind die Heizkosten/Warmwasserkosten einer Abrechnungsperiode ent-
sprechend dem Verbrauch bzw. dem Nutzungszeitraum anteilsmäßig zu verrechnen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
WOHNBAUSELBSTHILFE 
Vorarlberger gemeinnützige 
reg. Genossenschaft m.b.H. 
 
 
 
Entsprechend den Bestimmungen lt. EU-DSGVO verweisen wir auf unsere Datenschutzerklä-
rung auf www.wohnbauselbsthilfe.at 
 
 
 
 
Hinweis: Dieses Schreiben liegt als allgemeine Information zur Jahresabrechnung sowohl den Wohnungs- als auch den Garageneigentümern bei. 
 



 



 

Sicherheitshinweis – Brandschutz 
 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrte Kunde Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen 

 

Zu diesem Zweck werden in Ihrer Immobilie regelmäßige Begehungen zum Thema 

Objektsicherheit durchgeführt. Diese werden von passenden Firmen durchgeführt, oder 

von uns als Hausverwaltung. Besonders das Thema Brandschutz in 

Mehrfamilienhäusern steht bei diesen Begehungen im Fokus. Aus diesem Grund weisen 

wir Sie wiederkehrend auf die wichtigsten Punkte zum Thema Brandschutz in 

Mehrfamilienhäusern hin.  

 

Bei Hausgängen und Treppenhäusern handelt es sich ausnahmslos um Fluchtwege. Nur 

freie Fluchtwege ermöglichen die schnelle und sichere Evakuierung aller Bewohner im 

Ernstfall.  

 

Gänge müssen daher zu jeder Zeit frei von allen Gegenständen sein. Gegenstände in 

Hausgängen oder vor Wohnungseingangstüren erschweren das ungehinderte Verlassen 

eines Gebäudes und sind eine Gefahrenquelle (Stolpergefahr, Verletzungsgefahr).  

 

Im Brandfall sind diese Gegenstände zudem Brandlast oder gar Brandbeschleuniger! 

Gegenstände wie z.B. Schuhschränke, Schuhe, Möbel im Allgemeinen, Kinderwagen, 

Fahrräder etc. müssen bitte dringend entfernt werden. Besonders E-Scooter und E-

Bikes stellen eine potentielle Gefahrenquelle dar – diese gehören nicht ins 

Treppenhaus, sondern in dafür vorgesehene Fahrradräume (falls vorhanden).  

 
Bitte keine Lagerung von brennbaren Gegenständen in der Tiefgarage und auf KFZ-

Einstellplätzen 

 
Wir ersuchen Sie die Sicherheitshinweise zu beachten und Gefahrenquellen 

schnellstmöglich und vor allem dauerhaft zu beseitigen. 



 



   

BREGENZ                   16.04.2024

WOHNBAUSELBSTHILFE Vbg.Gemeinn.reg.Gen.m.b.H.
Broßwaldengasse 14, 6900  Bregenz, Telefon 05574/43155

Sitz/FB-Gericht: 6900  Bregenz/6900  Bregenz Firmenbuchnummer FN63459y

J a h r e s a b r e c h n u n g

Sehr geehrter Kunde,
 
anbei übermitteln wir Ihnen die Jahresabrechnung 2023 (JAB), in welcher die monatlichen
Akontierungen (Vorschreibungen) den tatsächlichen angefallenen Kosten gegenüber gestellt
werden. Der daraus ermittelte Saldo kann somit eine Nachforderung oder ein Guthaben
ergeben.
Diese JAB beinhaltet die Abrechnungsblöcke Betriebskosten, Heizkosten und
Warmwasserkosten (falls zutreffend nur bei Whg.) sowie eine Instandhaltung-Kontoübersicht.
Das Gesamtergebnis der Abrechnung für Ihr Bestandsobjekt ist am Beginn der JAB angeführt.
 
Für Fragen zur Betriebskostenabrechnung stehen wir gerne zur Verfügung.
Ihr Ansprechpartner: Mahr Melissa
Telefon: 05574 43155 468
Email: melissa.mahr@wohnbauselbsthilfe.at
 
Belegeinsichten sind gegen vorhergehende Terminvereinbarung möglich.

2023

Herr
Mehmet Iramil
Thomasweg 7b
6719 Bludesch

Jahresabrechnung 2023 Forderung 21,45
Wir bitten Sie, die ausgewiesene Nachforderung aus der JAB mittels beiliegenden Zahlscheins 
bis 12.06.2024 zu überweisen.

€

Mit freundlichen Grüßen                                                         
                                                                                
WOHNBAUSELBSTHILFE                                                              
Vorarlberger gemeinnützige                                                      
reg. Genossenschaft m.b.H.                                                      
                                                                                
Internet: www.wohnbauselbsthilfe.at                                             
E-Mail: office@wohnbauselbsthilfe.at                                            

WOHNBAUSELBSTHILFE Vbg.Gemeinn.reg.Gen.m.b.H.
Broßwaldengasse 14, 6900  Bregenz

5725 07251 1

5725 07251 1 - Seite 1gedruckt mit domizil+



   

Broßwaldengasse 14, 6900  Bregenz, Telefon 05574/43155
Sitz/FB-Gericht: 6900  Bregenz/6900  Bregenz Firmenbuchnummer FN63459y

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

THOMASWEG 7A-7D / Walg 30*BLUDESCHObjekt:

Kundennummer
Bestandsart
Typus
UID-Nr.
Rech.Nr.

5725 07251 1
GA / EP 53

40/FV.Eigentum M.O.
ATU77563619

5725-07251-2024-0003

WOHNBAUSELBSTHILFE Vbg.Gemeinn.reg.Gen.m.b.H.

BREGENZ                   16.04.2024

J a h r e s a b r e c h n u n g

Gesamtübersicht:
BETRIEBSKOSTEN - Nachforderung 21,45

21,45Gesamt-Rückstand

Übersicht Aufteilungskennzeichen: Ihr AnteilGesamt
6,000
0,000

2.701,000
2.607,000

011
WO

Nutzwerte VE00      
Nutzwerte VE00        

Herr
Mehmet Iramil
Thomasweg 7b
6719 Bludesch

Im Auftrag der Wohnungseigentümergemeinschaft

5725 07251 1 - Seite 2gedruckt mit domizil+



   
WOHNBAUSELBSTHILFE Vbg.Gemeinn.reg.Gen.m.b.H.

BETRIEBSKOSTEN Gesamt USt Auft.Kz Ihr AnteilTHOMASWEG 7A-7D / Walg 30*BLUDESCH
Kosten: GRUNDSTEUER

WA-/KA-GRUNDGEB.
MÜLL
VERSICHERUNG
STROM ALLGEMEIN
ANLAGEN-BETREUUNG
WARTUNG U. PRÜFUNG
ANLAGEN-SONDERPFLEGE
RUND.DIFF.JAB-VORJAHR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.754,72
7.767,04
2.309,39
7.966,89
1.826,06

16.778,74
1.630,07

747,00
-0,35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011
011
011
011
011
011
011
011
011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,90
17,25

5,13
17,70

4,06
37,27

3,62
1,66
0,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summe Kosten 40.779,56 90,59

Erträge: Vorschreibung
   S.ERTRAG GAR./ABSTPL. 20
   davon:
   BETRIEBSK.GAR       
   BK-VORSCHREIBUNG 10%
 
 
 
 
 

 
-1.800,48

 
 

-44.000,16
 
 
 
 
 

 
 
 

20,00%
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-72,72
 
 
 
 
 
 

Summe Erträge -45.800,64 -72,72

Differenz: Saldo netto -5.021,08 17,87

Umsatzsteuer: 20% von Kosten
20% von Vorschreibung
 
 
 
 
 
 
 
 

90,59
-72,72

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,12
-14,54

 
 
 
 
 
 
 
 

Summe Umsatzsteuer 17,87 3,58

BETRIEBSKOSTEN - Nachforderung 21,45

5725 07251 1 - Seite 3gedruckt mit domizil+



   
WOHNBAUSELBSTHILFE Vbg.Gemeinn.reg.Gen.m.b.H.

INSTANDHALTUNG - KONTO Gesamt USt Auft.Kz Ihr Anteil
THOMASWEG 7A-7D / Walg 30*BLUDESCH
B e i t r ä g e   z u r   R ü c k l a g e   (nachrichtlich)

Stand per 01.01.2023 - Guthaben -14.882,36

Kosten: ERHALTUNGSAUFWAND
SONST. AUFWAND
KONTOABSCHL./SPESEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.596,40
662,50
420,45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,00%
20,00%

0,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011
011
011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,54
1,47
0,93

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summe Kosten netto 11.679,35 25,94

Umsatzsteuer: +UStaufwand f. alle
+UStaufwand f. Wohnungen
+UStaufwand f. Garagen
+UStaufwand f. Lokale
 
 
 
 
 
 

0,00
1.125,91

0,00
0,00

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011
WO
GA
LO
 
 
 
 
 
 

0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
 
 
 
 

Summe Kosten brutto 12.805,26 25,94

Erträge: Sonstige Einnahmen
    DIREKTE ZUFÜHRUNG  (M)
Vorschreibung
    RL/IH-VORSCHREIBUNG 0%
 
 
 
 
 
 

 
-0,41

 
-34.892,94

 
 
 
 
 
 

Summe Erträge -34.893,35

Stand per 31.12.2023 - Guthaben -36.970,45

Beiträge zur Rücklage
davon Ihr Anteil
abzügl.bereits vorgeschrieben
 

34.892,94
 
 
 

 
 
 
 

 
77,52

-77,52
 

5725 07251 1 - Seite 4gedruckt mit domizil+



   
WOHNBAUSELBSTHILFE Vbg.Gemeinn.reg.Gen.m.b.H.

** Vorsteuerabzug **  (nachrichtlich) Gesamt Auft.Kz Ihr Anteil
THOMASWEG 7A-7D / Walg 30*BLUDESCH
USt 20% für BETRIEBSKOSTEN
USt 10% für INSTANDHALTUNG - KONTO
abzügl. in Rechnung gestellte USt aus Vorschreibung

 
1.125,91

 
 

WO
 

18,12
0,00

-14,54

USt-Saldo aus Jahresabrechnung 3,58

5725 07251 1 - Seite 5gedruckt mit domizil+



 



 

   

 

 
 

                       
 
 
 
Ergänzende Hinweise zur Jahresabrechnung 2023 
 
 
Sehr geehrter Kunde, 
 
nachstehend ergänzende Hinweise zur Jahresabrechnung: 
 
Betriebskosten: 
Wir möchten allgemein darauf hinweisen, dass das Betriebskostenabrechnungsergebnis ent-
sprechend den Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes jenem Eigentümer zu ver-
rechnen ist, der zum Zeitpunkt der Abrechnungslegung bzw. Fälligkeit Wohnungseigentümer 
ist. 
 
Heizkosten/Warmwasserkosten (falls zutreffend): 
Die Höhe der Heizkosten wird sehr stark von der Entwicklung der Energiepreise, den Witte-
rungsverhältnissen in den Heizperioden und vom Verbrauchsverhalten der Wärmeabnehmer 
beeinflusst. Es kann daher in der Heizkosten- bzw. Warmwasserabrechnung innerhalb eines 
Wohnobjektes sowohl zu Guthaben als auch zu Nachforderungen kommen. Gemäß Heizkos-
tenabrechnungsgesetz sind die Heizkosten/Warmwasserkosten einer Abrechnungsperiode ent-
sprechend dem Verbrauch bzw. dem Nutzungszeitraum anteilsmäßig zu verrechnen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
WOHNBAUSELBSTHILFE 
Vorarlberger gemeinnützige 
reg. Genossenschaft m.b.H. 
 
 
 
Entsprechend den Bestimmungen lt. EU-DSGVO verweisen wir auf unsere Datenschutzerklä-
rung auf www.wohnbauselbsthilfe.at 
 
 
 
 
Hinweis: Dieses Schreiben liegt als allgemeine Information zur Jahresabrechnung sowohl den Wohnungs- als auch den Garageneigentümern bei. 
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 100
180
 350

BETRIEBSKOSTEN      
VERWALTUNGSGEBÜHR   
RÜCKL.IH §31 WEG    

Vorschreibungsposition

Herr
Mehmet Iramil
Thomasweg 7b
6719 Bludesch

130,80
30,21

110,13

WOHNBAUSELBSTHILFE VBG.GEMEINN.REG.GEN.M.B.H.
BROSSWALDENGASSE 14, 6900  BREGENZ

10,00
10,00

0,00
Netto  271,14

 + 10,00% USt von 161,01 16,10  
Vorschreibung monatlich 287,24

Betrag USt-%

Bitte führen Sie bei Zahlungen per ELBA, Dauerauftrag oder Zahlungsanweisung 
immer nachstehende Zahlungsreferenz an: 300572500169
 
Der Vorschreibungsbetrag ist zum 10. jedes Monats zur Zahlung fällig. Bei Erteilung/Bestehen eines
SEPA-Lastschriftenmandats erfolgt der Einzug des monatlichen Vorschreibungsbetrages automatisch. 
Bei Bezahlung des Vorschreibungsbetrages mittels Dauerauftrag ist dieser zeitgerecht bis zum nächsten
Durchführungstag zu eröffnen bzw. bei Betragsänderung anzupassen. 
 
Gilt als Dauerrechnung im Sinne des UStG für den angegebenen Leistungszeitraum bzw. bis auf Widerruf oder das
Vertragsverhältnis endet.
 
WOHNBAUSELBSTHILFE
Vbg.gemeinn.regGenmbH
 
Unsere Bankverbindung: IBAN: AT075800010509377249  /  BIC: HYPVAT2BXXX             
 
Entsprechend den Bestimmungen lt. EU-DSGVO verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung auf
www.wohnbauselbsthilfe.at.
 
Sie möchten Ihren Schriftverkehr nur auf digitalem Weg erhalten? Dann nutzen Sie unser Kundenportal auf
www.ws-kundenportal.at.

Objekt-Anlage: THOMASWEG 7A-7D / Walg 30*BLUDESCH
Im Auftrag der Wohnungseigentümergemeinschaft BREGENZ 29.10.2024

VORSCHREIBUNG  AB 01.10.2024
Leistungszeitraum: 01.10.2024 bis 31.12.2024

Kunden-Nr.:
Best.art:
Rechn.Nr.
UID-Nr.

05725-00169-9
WO   /W 16

05725-00169-2024-0001
ATU77563619

 

WOHNBAUSELBSTHILFE VBG.GEMEINN.REG.GEN.M.B.H.
BROSSWALDENGASSE 14,6900  BREGENZ, Telefon 05574/43155

Sitz/FB-Gericht: 6900  Bregenz/6900  Bregenz Firmenbuchnummer FN63459y

05725 00169 9 - Seite 1gedruckt mit domizil+

   



 106
184
 350

BETRIEBSK.GAR       
VERW.GEB. GAR       
RÜCKL.IH §31 WEG    

Vorschreibungsposition

Herr
Mehmet Iramil
Thomasweg 7b
6719 Bludesch

6,06
4,70
7,11

WOHNBAUSELBSTHILFE VBG.GEMEINN.REG.GEN.M.B.H.
BROSSWALDENGASSE 14, 6900  BREGENZ

20,00
20,00

0,00
Netto  17,87

 + 20,00% USt von 10,76 2,15  
Vorschreibung monatlich 20,02

Betrag USt-%

Bitte führen Sie bei Zahlungen per ELBA, Dauerauftrag oder Zahlungsanweisung 
immer nachstehende Zahlungsreferenz an: 300572507251
 
Der Vorschreibungsbetrag ist zum 10. jedes Monats zur Zahlung fällig. Bei Erteilung/Bestehen eines
SEPA-Lastschriftenmandats erfolgt der Einzug des monatlichen Vorschreibungsbetrages automatisch. 
Bei Bezahlung des Vorschreibungsbetrages mittels Dauerauftrag ist dieser zeitgerecht bis zum nächsten
Durchführungstag zu eröffnen bzw. bei Betragsänderung anzupassen. 
 
Gilt als Dauerrechnung im Sinne des UStG für den angegebenen Leistungszeitraum bzw. bis auf Widerruf oder das
Vertragsverhältnis endet.
 
WOHNBAUSELBSTHILFE
Vbg.gemeinn.regGenmbH
 
Unsere Bankverbindung: IBAN: AT075800010509377249  /  BIC: HYPVAT2BXXX             
 
Entsprechend den Bestimmungen lt. EU-DSGVO verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung auf
www.wohnbauselbsthilfe.at.
 
Sie möchten Ihren Schriftverkehr nur auf digitalem Weg erhalten? Dann nutzen Sie unser Kundenportal auf
www.ws-kundenportal.at.

Objekt-Anlage: THOMASWEG 7A-7D / Walg 30*BLUDESCH
Im Auftrag der Wohnungseigentümergemeinschaft BREGENZ 29.10.2024

VORSCHREIBUNG  AB 01.10.2024
Leistungszeitraum: 01.10.2024 bis 31.12.2024

Kunden-Nr.:
Best.art:
Rechn.Nr.
UID-Nr.

05725-07251-1
GA/EP 53

05725-07251-2024-0001
ATU77563619

 

WOHNBAUSELBSTHILFE VBG.GEMEINN.REG.GEN.M.B.H.
BROSSWALDENGASSE 14,6900  BREGENZ, Telefon 05574/43155

Sitz/FB-Gericht: 6900  Bregenz/6900  Bregenz Firmenbuchnummer FN63459y

05725 07251 1 - Seite 1gedruckt mit domizil+

   



   ==========================================================================

            WOHNBAUSELBSTHILFE            Vbg.Gemeinn.reg.Gen.m.b.H.

            Broßwaldengasse 14            6900  Bregenz

            Tel: 05574/43155              Dvr:

            Firmenbuchnummer FN63459y

            Sitz/FB-Gericht: 6900  Bregenz/6900  Bregenz

   ==========================================================================

   K O N T O Ü B E R S I C H T  INSTANDHALTUNG                     2024-10-29

   vom:    1. 1.2024-29.10.2024

   Objekt:  THOMASWEG 7A-7D / Walg 30*BLUDESCH                   Seite:     1

   Konto-Nr: 642000 05725 00    Instandhaltung/THOMASWEG 7.g 30*BLUDESCH

   **************************************************************************

     Ko-Art Text                                 Ausgaben          Einnahmen

   **************************************************************************

       03   ERHALTUNGSAUFWAND                    1.748,79

       05   SONST. AUFWAND                       4.397,50

       11   SONSTIGER ERTRAG  0% (M)                                4.397,50-

       18   DIREKTE ZUFÜHRUNG  (M)                                      0,67-

       27   KONTOABSCHL./SPESEN                      0,79-

       75   UST-AUFWAND WOHNUNGEN                  501,72

       95   RL/IH-VORSCHREIBUNG 0%                                 31.985,00-

                                        -------------------------------------

     Ausgaben/Einnahmen                          6.647,22          36.383,17-

     Mehreinnahmen                                                 29.735,95-

     Saldovortrag/Guthaben      01.01.2024                         36.970,45-

                                                           ------------------

     Gesamtguthaben   per 29.10.2024                               66.706,40-

                                                           ==================



Herr
Mehmet Iramil
Thomasweg 7b
6719 Bludesch

WOHNBAUSELBSTHILFE VBG.GEMEINN.REG.GEN.M.B.H.
BROSSWALDENGASSE 14, 6900  BREGENZ, Telefon 05574/43155

Kontoauszug von 01.01.2024 bis 25.10.2024

BREGENZ                   29.10.2024

5725-00169-9Kundennummer:

WO                  : Thomasweg 7a-7d / Walgaustrasse 30, 6719 Bludesch, Top W 16
Belegdatum Bel.Nr. Sy Buchungstext Last-/Gutschrift SaldoZahlungReNr.
01.01.2024 0 98 Saldovortrag 575,68
01.01.2024 1 01 VORSCHREIBUNG

      
287,24 862,921

01.02.2024 2 01 VORSCHREIBUNG
      

287,24 1.150,161
01.03.2024 3 01 VORSCHREIBUNG

      
287,24 1.437,401

01.04.2024 4 01 VORSCHREIBUNG
      

287,24 1.724,641
16.04.2024 0 95 BK-ABR.:GUTHABEN

   
-182,04 1.542,602

01.05.2024 5 01 VORSCHREIBUNG
      

287,24 1.829,841
01.06.2024 6 01 VORSCHREIBUNG

      
287,24 2.117,081

18.06.2024 24327 15 BELASTUNG
           AR20240327 WV RA
Pauschale

4.397,50 6.514,58

01.07.2024 7 01 VORSCHREIBUNG
      

287,24 6.801,821
01.08.2024 8 01 VORSCHREIBUNG

      
287,24 7.089,061

01.09.2024 9 01 VORSCHREIBUNG
      

287,24 7.376,301
01.10.2024 10 01 VORSCHREIBUNG

      
287,24 7.663,541

Rückstand 7.663,54

WOHNBAUSELBSTHILFE VBG.GEMEINN.REG.GEN.M.B.H.
BROSSWALDENGASSE 14, 6900  BREGENZ, Telefon 05574/43155

Sitz/FB-Gericht: 6900  Bregenz/6900  Bregenz Firmenbuchnummer FN63459y

Seite 1



Herr
Mehmet Iramil
Thomasweg 7b
6719 Bludesch

WOHNBAUSELBSTHILFE VBG.GEMEINN.REG.GEN.M.B.H.
BROSSWALDENGASSE 14, 6900  BREGENZ, Telefon 05574/43155

Kontoauszug von 01.01.2024 bis 25.10.2024

BREGENZ                   29.10.2024

5725-07251-1Kundennummer:

GA: Thomasweg 7a-7d / Walgaustrasse 30, 6719 Bludesch, Top EP 53
Belegdatum Bel.Nr. Sy Buchungstext Last-/Gutschrift SaldoZahlungReNr.
01.01.2024 0 98 Saldovortrag 2,16
01.01.2024 1 01 VORSCHREIBUNG

      
20,02 22,181

01.02.2024 2 01 VORSCHREIBUNG
      

20,02 42,201
13.02.2024 16 60 ZAHLUNGSEINGANG

    
-18,28 23,92

01.03.2024 3 01 VORSCHREIBUNG
      

20,02 43,941
01.04.2024 4 01 VORSCHREIBUNG

      
20,02 63,961

16.04.2024 0 45 BK-ABR.:RÜCKSTAND
  

21,45 85,412
01.05.2024 5 01 VORSCHREIBUNG

      
20,02 105,431

14.05.2024 44 60 ZAHLUNGSEINGANG
    

-18,28 87,15
01.06.2024 6 01 VORSCHREIBUNG

      
20,02 107,171

01.07.2024 7 01 VORSCHREIBUNG
      

20,02 127,191
01.08.2024 8 01 VORSCHREIBUNG

      
20,02 147,211

01.09.2024 9 01 VORSCHREIBUNG
      

20,02 167,231
01.10.2024 10 01 VORSCHREIBUNG

      
20,02 187,251

Rückstand 187,25

WOHNBAUSELBSTHILFE VBG.GEMEINN.REG.GEN.M.B.H.
BROSSWALDENGASSE 14, 6900  BREGENZ, Telefon 05574/43155

Sitz/FB-Gericht: 6900  Bregenz/6900  Bregenz Firmenbuchnummer FN63459y

Seite 1



 

 

BWG Vorarlberg GmbH & Co OG 

p.A. Wohnbauselbsthilfe 

Vbg.gemeinn.reg.Gen.m.b.H. 

Broßwaldengasse 14 

6900 Bregenz 

 

 

N I E D E R S C H R I F T  
 

der Eigentümerversammlung THOMASWEG 7A-7D / Walg 30*BLUDESCH vom 

05.04.2023 

 
1.) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Anwesend:  1.102,00 / 2.701,00stel Anteilen = 40,80% 

 

Gültig:   1.102,00 / 2.701,00stel Anteilen = 40,80% 

 

Herr Lins  

Herr Pauger (Wohnbauselbsthilfe - nachstehend kurz WS genannt) 

 

Vorstellung der Hausverwaltung 

Herr Pauger, Leiter der Hausverwaltung, begrüßt die anwesenden Wohnungseigentümer zur 

ersten Eigentümerversammlung und stellt den anwesenden Personen Herrn Rainer Lins als 

zuständigen Objektmanager vor.  

 

Die Wohnbauselbsthilfe ist der zweitgrößte gemeinnützige Wohnbauträger in Vorarlberg. 

Derzeit verwaltet die Wohnbauselbsthilfe ca. 7.000 Einheiten in ganz Vorarlberg. Die 

Wohnbauselbsthilfe ist spezialisiert auf die Verwaltung von Eigentumsgemeinschaften, da die 

WS bereits vor Jahren mit dem Modell Mietkauf begonnen hat. Circa 80 % der verwalteten 

Anlagen sind mittlerweile Eigentumsgemeinschaften, nur ca. 20 % sind reine Mietanlagen. 

 

Herr Pauger geht noch kurz auf die Begründung der Eigentümergemeinschaft Thomasweg 

7a-7d und Walgaustr. 30 zum 01.01.2022 ein. Anhand von Luftbildern präsentiert Herr Pauger 



 

die Aufteilung der Anlage.  

 

 

Herr Pauger übergibt das Wort an Herr Lins der durch die restliche Versammlung führen wird. 



 

2.) Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

Herr Lins begrüßt ebenfalls die anwesenden Wohnungseigentümer zur 

Eigentümerversammlung und stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Hier greift 

die Änderung des Gesetzes zum 01.07.2022 (WEG Novelle 2022). Weitere Informationen 

hierzu unter Tagesordnungspunkt 3 zu finden. Die Einladung der Eigentümer ist 

ordnungsgemäß erfolgt. 

 

3.) Info über die WEG Novelle 2022 
 

Herr Lins informiert die anwesenden Eigentümer darüber, dass sich im 

Wohnungseigentumsgesetz einige Änderungen ergeben haben. Der Schwerpunkt der Novelle 

ist unter andrem:  
 

Beschlussfassung: 

Die Mehrheitsfindung im Rahmen der gemeinschaftlichen Beschlussfassung soll erleichtert 

finden. Ein Mehrheitsbeschluss soll nicht nur (wie bisher) mit der Mehrheit aller 

Miteigentumsanteile zustande kommen, sondern auch dann, wenn ein Beschluss mit einer 

Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen (berechnet nach 

Miteigentumsanteilen) gefasst wird und diese Mehrheit überdies mindestens ein Drittel aller 

Miteigentumsanteile verkörpert. Nichtteilnahme wird nicht mehr automatisch als 

Gegenstimme gewertet. 

 

Somit sind bereits 33,34% der Gesamtanteile hin künftig ausreichend, für eine gültige 

Beschlussfassung.  

 

Herr Lins erklärt dies anhand einem Beispiel:  
 

51 %  Prozent der Stimmen wurden abgegeben 

36% davon mit JA 

10% davon mit NEIN 

 5%  davon UNGÜLTIG 
 

In diesem Beispiel so Herr Lins, ist die Mehrheit von 2 Dritteln aller abgegebenen Stimmen mit 

36 % von 51% erreicht. Die Mehrheit zumindest von 1 Drittel der Miteigentümeranteile ist 

erfüllt. 36% sind mehr als Drittel von 100 %. 
 

4.) Rücklage 

 

a.) Stand der Rücklagen 

Herr Lins klärt die Wohnungseigentümer über den Stand des Rücklagenfonds auf. Die 

Rücklagen betragen mit Stand 28.02.2023: 

 

- Für die Wohnungen:   € 21.153,08 

 

b.) derzeitige Rücklagenbildung 

Der momentane Beitrag beläuft ich bei den Wohnungen auf € 0,90/m². Dadurch ergibt sich 

bei den Wohnungen eine Jahreseinnahme in der Höhe von ca. € 31.403,38. 



 

c.) zukünftige Ausgaben und Investitionen 

 

In nächster Zeit sind keine größeren Ausgaben in Form von Reparaturen oder Investitionen 

geplant. Vor der Eigentumsübertragung wurden einige Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. 

 

Ein Miteigentümer fragt, wie es mit den Grabungsarbeiten im Hause 7a ausschaue. Herr Lins 

erklärt, dass die Abdichtungsarbeiten soweit abgeschlossen seien. Laut Auskunft des 

beauftragten Handwerksbetriebes ist die Schadensursache auf eine Undichtheit im 

Aussenbereich zurückzuführen. Hier habe es aufgrund eines Kapillareffektes dazu geführt, 

dass die Nässe ins Innere des Trockenraums gelangte.  

 

d. Beschluss über die Höhe des neuen Rücklagenbeitrages 

 

Herr Lins informiert die Eigentümer darüber, dass sie die Möglichkeit haben über die künftige 

Rücklagenhöhe abzustimmen. Aus Sicht der WS, sollte der Betrag von € 0,90 /m² beibehalten 

werden, da wie bereits berichtet keine größeren Investitionen geplant sind. 

  

Die anwesenden Eigentümer diskutierten rege untereinander und beschließen einstimmig, 

den Betrag von € 0,90 auf € 1,10 € zu erhöhen.  

 

Stimmberechtigt waren gesamt 2.701 Anteile.  An der Abstimmung teilgenommen haben 

1.102 Stimmanteile (Summe aller abgegebenen Stimmen); 1.599 Stimmanteile haben nicht an 

der Abstimmung teilgenommen. Gemäß dem neuen gesetzlichen Quorum ergibt sich somit 

eine Mehrheit aus 2/3 der gesamt abgegebenen Stimmen, da die positiv abgegebenen 

Stimmen 1/3 der stimmberechtigten Gesamtanteile darstellen ist dieser Beschluss positiv 

abgestimmt. Die Erhöhung der Rücklage wird somit per 01.06.23 umgesetzt. 

 

5.) Allgemeines 

 

Ausmalen der Stiegenhäuser  

Einige Eigentümer berichteten, dass es wieder an der Zeit wäre, die Stiegenhäuser 

auszumalen. Die WS wird gebeten Angebote einzuholen und im Rahmen eines 

Umlaufschlusses darüber abstimmen zu lassen.  

 

Enthärtungsanlage  

Ebenfalls wünschten sich einige der Miteigentümer, dass Angebote für den Einbau einer 

Enthärtungsanlage eingeholt werden, da sie mit einer Wasserhärte von 20° deutscher Härte 

konfrontiert seien. 

 

Verwaltungskosten 

Hier wurde die Frage aufgeworfen, warum sich alle Kosten reduziert hätten und nur die 

Verwaltungskosten erhöht wurden. Hier gab die WS die Auskunft, dies abzuklären und in dem 

Nachtrag der Niederschrift bekanntzugeben. 

 

 



 

NACHTRAG: 

Verwaltungskosten: 

Die Verwaltungskosten werden immer zum 01.01. jedes Jahres angepasst. Im Jahr 2022 hat 

die Wohnanlage zu wenig Verwaltungskosten bezahlt, weil sich der Aufteilungsschlüssel durch 

die Trennung der Objekte geändert hat. 

Per 01.01.2023 wurde dieser Schlüssel richtiggestellt und die Wohnanlage zahlt jetzt die 

richtige Höhe der Verwaltungskosten.  

Betriebskosten: 

Im Jahr 2022 wurden die Betriebskosten durch die Aufteilung der Objekte Walgaustr. 20-28 

sowie Thomasweg 7a-7d/Walgaustr. 30 etwas höher angesetzt. Da die zu erwartenden Kosten 

für die Hausbetreuung, Winterdienst usw. nicht bekannt waren. Aus diesem Grund haben wir 

letztes Jahr bei den Betriebskosten ein Guthaben von aktuell ca. 6.500 € (Objekt ist noch nicht 

ganz fertig abgestimmt, Zahl könnte sich deshalb noch etwas verändern). Daher wurden die 

Betriebskosten für das Jahr 2023 um 1.400 € gesenkt. 

 

Kontaktdaten für Reparaturmeldungen  

Die Anwesenden möchten wissen, wenn sie bei Reparaturmeldungen kontaktieren können. 

Bei der Hausverwaltung steht den Eigentümer als Ansprechpartner in allen Belangen: 

 

Objektmanager: Herr Rainer Lins 

   Tel. 05574 / 43 155-336 

   rainer.lins@wohnbauselbsthilfe.at 

 

BackOffice:  Frau Nina Fritz   

05574 / 43 155-346 

   nina.fritz@wohnbauselbsthilfe.at 

   

zur Verfügung. 

 

Außerhalb der Geschäftszeiten finden Sie die wichtigen Telefonnummern im Aushangkasten 

im Treppenhaus Ihrer Wohnanlage ausgehängt. 

Herr Pauger gab diesbezüglich bekannt, dass die Angaben auch im Kundenportal zu finden 

sind.  

 

Sträucher Rückschnitt 

Frau Öztürk meldet sich zu Wort und gibt an, dass der Strauch beim Parkhäuschen dringend 

zurückgeschnitten werden muss, da jedes Mal beim Aussteigen oder parkieren man Gefahr 

laufe, das Auto zu zerkratzen. Herr Lins bittet um Zusendung eines Bildes, damit die 

Hausbetreuungsfirma mit dem Rückschnitt des besagten Strauches beauftragen kann.  

 

Ebenso verhalte sich bei der TG-Ausfahrt, wobei noch geklärt werden muss, auf welchen 

Grundstück dieser Strauch/ Sträucher sich befinden.  



 

Poller beim hinteren Parkplatz 

Eine weitere Wortmeldung betraf den fehlenden Poller, bei den neuen Parkplätzen hinten 

beim Thomasweg. Hier wurde laut Miteigentümer bei den Erd- und Pflasterungsarbeiten der 

Poller entfernt und nie mehr neuinstalliert. Die WS wird gebeten dafür Sorge zu tragen, dass 

wieder ein Poller aufgestellt wird.  

 

Grundreinigung des Eingangsbereichs der Häuser  

Auf Wunsch von einigen Eigentümern soll bei der Reinigungsfirma ein Angebot für die 

Grundreinigung der Stiegenhäuser eingeholt werden. Als Anschauungsbeispiel kann das Haus 

7d herangenommen werden. Dieses wurde von den Bewohnern in Eigenregie gereinigt.  

 

Herr Rainer Lins bedankt sich für die konstruktive Sitzung und beschließt den Abend. 
 
Rechtsmittelbelehrung: 

Jeder Miteigentümer hat die Möglichkeit, binnen einer festgesetzten Frist (bei Angelegenheiten der ordentlichen Verwaltung beträgt diese 1 

Monat, bei Angelegenheiten der außerordentlichen Verwaltung 3 Monate. Diese Frist beginnt zum Zeitpunkt des Hausanschlag)  einen 

Einspruch gegen die oben angeführten Beschlüsse beim jeweils zuständigen Außerstreitgericht  einzureichen. Dieser Einspruch muss 

nachweislich auch dem Hausverwalter bekannt gegeben werden. Bei Beschlüssen der ordentlichen Verwaltung kann nur wegen formaler 

Fehler und Gesetzwidrigkeit gegen den Beschluss an sich Einspruch erhoben werden, nicht jedoch gegen den Inhalt. Diese Einschränkung 

entfällt bei Angelegenheiten der außerordentlichen Verwaltung.   

 

 

BEGINN:   18:00 Uhr 

ENDE: 19:35 Uhr 

 

ERSTELLT VON: Lins 

ERSTELLT AM: 02.05.2023 

 

 

Aushang in der Wohnanlage und Versand dieser Mitteilung am 03.05.2023 
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Dienstbarkeitsvertrag 

abgeschlossen zwischen 

Vorarlberger Kraftwerke Aktiengesellschaft in Bregenz 

Im folgenden kurz VKW genannt und 

Gemeinnützige Wohnun9ageaellschaft filr 
Bunö.esbedienstete Ges . ill . b.n. 

1130 Wien 
Hitzingerkai 131 

i im folgenden kurz Partei genannt. 

f 
1. 

Die Partei verpflichtet sich, auf ihrem Grundstück 

Nr. 1095 E. ZI. 751 K. G. TH udeach 

zu Gunsten der im Eigentum der VKW stehenden GstNr .. 437 in E. ZI. 450, K. G. Rieden, 

a) die Errichtung, den Betrieb und die Instandhaltung der elektrischen 

Transformatorenstatlon Nr. 9, Thomaeweg 

sowie der ankommenden und abgehenden Hoch- und Niederspannungsleitungen durch die VKW nach 

Maßgabe der behördlichen Bewilligung zu dulden und alles zu unterlassen, was den Bestand oder 

den Betrieb dieser Transformatorenstatlon defährden könnte, Insbesondere 

b) in einem Bereich von _ _ _ _ _ _____ l ___ ___ ~ _ ____ _ _ m allseits des 

Bauwerkes, wie es im beiliegenden Plane z. Nr. _ 0_4_._1_6_(_1_1_1_) 0_0_9_._(.1_0_0_._2_1_-_0_0_0_l _ __ _ 

mit brauner Farbe eingezeichnet Ist, keinerlei Bauwerke 

zu erstellen oder Lagerungen zu errichten und zu gestatten, daß die VKW diesen Bereich von allem 

derzeit am Stock stehenden und künftig nachwachsenden Holz- und Strauchwerk freihält, wenn dieses 

den Betrieb und die Instandhaltung der Trafostation hindern könnte bzw. bei Bauarbeiten hinderlich 

ist. 

10/2. 1.27-111}84/XJA·RL 

-- - ---·- - -

;I, 1 .. 

1 

'1 



II. 

Zum Zwecke der Ausübung der gegenständlichen Dienstbarkeit räumt die Partei für sich und Ihre 

Rechtsnachfolger der VKW und deren Rechtsnachfolgern das unbeschränkte Geh- und Fahrrecht in 

einer Breite von 3 m über die - --------

wie im vorgenannten Plane mit Ocker-Farbe angelegt, als Dienstbarkeit ein. 

III. 

Die Partei erklärt hlemlt ausdrücklich Ihre Zustimmung zur grundbücherllchen Einverleibung der unter 

Punkt 1 beschriebenen Dienstbarkeit. 

Die Partei verpflichtet sich, die unter Punkt 1 und II übernommenen Dlenstbarkeiten auch einem allfälli­

gen Rechtsnachfolger zu überblnden. 

IV. 

Als elnmallge Geldentschädigung erhält die Partei für die Inanspruchnahme einer Grundfläche von 

ca. 4 O . m1 sowie für die Einräumung des Geh- und Fahrrechtes einen Betrag von 

s 30 „000 , ... -

+s 6 . 000 ,-- 20 ;3 : USt. ---

s 36.000,--

Dieser Betrag ist nach behördlicher Genehmigung der Transformatorenstatlon zur Zahlung fällig . 

Wird der Betrag nicht Innerhalb von 6 Monaten ab Unterfertigung des Vertrages ausbezahlt, so wird er 

für den darauf fofgend~n. Zeitraum mit 5 i%' p. a. verzinst. 

Für a.lfenfalls bei Baub~glrm ~u entfernende Bäume, Sträucher und dergleichen wird eine gesonderte, 
. . 

angemessene Entschädigung geleistet. Ebenso werden alle weiteren durch den Bau und Betrieb der 

Transformatorenstatlon verursachten Schäden baldmöglichst behoben bzw. angemessen vergütet. 



v. 

~) Bis zum Baubeginn kann die VKW einseitig vom Vertrage zurücktreten, ohne daß die Partei daraus 

Ansprüche gegen die VKW geltend machen kann. 

b) Wenn die VKW die -dauernde Außerbetriebnahme der Transformatorenstatlön und der Leitungsanlagen 

erklärt, hat sie den früheren Zustand, soweit mög lieh, wiederherzustellen und die Dienstbarkeit auf 

ihre Kosten zu löschen. 

VI. 

Zur Auslegung und Durchführung dieses Vertrages stellen die vertragsschlleßenden Parteien einver­

nehmlich fest, 

a) daß die VKW über das für die Erstellung der Tranformatorenstatlon ausgehobene Erdreich frei und 

kostenlos verfügen darf: 

b) daß die VKW die nach Punkt 1 b erforderlichen Arbeiten jederzeit durchführen kann, wobei das 

jeweils anfallende Holz Im Eigentum der Partei bleibt: 

c) daß die Partei, wenn sie Arbeiten beabsichtigt, durch welche die Transformatorenstatlon und die 

damit verbundene~ elektrlscheri Anlagen Schaden nehmen könnten, die VKW so rechtzeitig zu verstän· 

digen hat, daß diese entsprechende Sicherheitsmaßnahmen vorkehren kann. 

VII. 

Sämtliche m'tt der Errichtung und Verbücherung dieses Vertrages verbundenen Stempel, Gebühren und 

Steuern trägt die VKW. 

VIII. 

Dieser Vertrag wird In einer Urschrift ausgefertigt, die bei der VKW verwahrt wird. Die Partei erhält eine 

Vertragsabschrift. 

W:ien, am 9. April 1987 BUWOG 

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für 
Bundesbedienstete, Gesellschaft m.b.H. 

Dr. Holoubek e.h. 
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S 120, - - Stempel 
L.S. 

B.R.Z. 1122/1987 

. Ich bestätige die Echtheit der vorstehenden Unterschrift 
(Firrnazeichnung) des Herrn Direktor Dr. Alfred HOLOUBEK, 
Geschäftsführer der Buwog-Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft 
für Bundesbedienstete, Gesellschaft m.b.H. in 1130 Wien, 
Hietzinger Kai 131: ------~-------------------------~---~-­
Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 89a der Notariatsordnung 
nach heute vorgenommener Einsichtnahme in das Handelsregister 
des Handelsgerichtes Wien, daß nach dem derzeitigen Stand 
dieses Registers der Genannte als Geschäftsführer berechtigt 
ist, die unter HR B 13.569 eingetragene Buwog-Gerneinnützige 
Wohnungsgesellschaft für Bundesbedienstete, Gesellschaft 
rn.b.H. mit dem Sitz in Wien, selbständig rechtsverbindlich 
zu zeichnen. ----------------------------------------------
Wien, am 9. (neunten) Apr11 1987 (eintausendneunhundert­
siebenundachtzig). ----------------------------------------

L.S. Dr. Manfred Hofmann e.h. 

(Dr. Manfred Hofmann) 

T 

Mit Bescheid des Präsidenten des Landesger~ · 
für Z.R.S. Wien vom 25. November 1986 ' t 

Pers. 4-W-i6.70 bestellter S~bstitut des Bffü 
liehen Notars Prof. Dr. Kurt Wagner in Wien 

Innere Stadt. 

Bregenz, am 9.6.1987 Vorarlberger Kraftwerke 
Aktiengesellschaft 

& 

Dr. Weber e.h. ppa. Kiene eft 
' 



Beurk.Reg.Zl.: 359/87 

Die Echtheit der für die "Vorarlberger Kraftwerke Aktienge­

sellschaft" in Bregenz abgegebenen und durch die Herren:---

1.) Dr. Paul Weber , Direktor, Dornbirn, Radetzky-

straße 10, --------------------------------------------
2.) Dipl.Ing. Elmar Kiene , Prokurist, Bregenz, Alt-

reuteweg 5, -- ----------------- ---- - --------------- - ---

vollzogenen Unterschriften wird beglaubigt. --------------­

Bregenz, am 10.6.1987 (zehnten Juni neunzehnhundertsiebenund-

achtzig). --------------------------------------------------

S 120,-- Stempel 

L.S. 
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Obiekt 725, Top W 2, AP 43

KAUF- UND WOHNUNGSEIGENTUMSVERTRAG

abgeschlossen zwischen

1, BWG Vorarlberg GmbH & Co OG

(FN 348154 t, Landesgericht Feldkirch)
Johann-Schertler-Straße 1, 6923 Lauterach

(im Folgenden kurz die "Verkäuferin" genannt)

und

2. Herrn Michael Heinzle-Schneider
geboren am 02.05.1980
Thomasweg 7d/2, 6719 Bludesch

Frau Bianca Heinzle-Schneider
geboren am 09.09,1980
Thomasweg 7d/2, 6719 Bludesch

(im Folgenden kurz die "Käufer" genannt)

wie folgt:

Selbstberechnung Grunderwerbssteuer

durchgefüh .tu'zb.ß.lOrt
gem. $ 11 GTESIG unter der Erfassungs-

nu"",A--L\ü686F U
wird gem. g 13 GTEStG abgeführt.

und

Rechtsanwältin
Dr. Elisabeth Krainer Senger-Weiss'-1
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I. Kaufgegenstand

1. In EZ 1244 Grundbuch 90003 Bludesch, Bezirksgericht Bludenz ist die Liegenschaft
Grundstück Nr. 1095/3 im unverbürgten Gesamtausmaß von 5.429 m2 vorgetragen
(die "Liegenschaft"). Auf dieser Liegenschaft befinden sich 5 Wohnhäuser mit 30 Miet-
wohnungen , \L KFZ-E|nstellplätzen und 22 KFZ-Abstellplätze mit der Adresse Thomas-
weg 7A,78,7C,7D und Walgaustraße 30, 6719 Bludesch.

2. Die Verkäuferin ist derzeit Alleineigentümerin der vorgenannten Liegenschaft. Auf die-
ser Liegenschaft soll Wohnungseigentum begründet werden. Kaufgegenständlich sind

a) 2OO/s4}z-Anteile an der Liegenschaft, mit welchen nach Durchführung der Parifi-
zierung das Wohnungseigentum an der Wohnung Top W 2 samt Kellerabteile Kel-
ler 2/7 und Keller 2/2 und Garten 2 als Zubehör untrennbar verbunden ist, sowie

b) 2/5402-Anteile an der Liegenschaft, mit welchen nach Durchführung der Parifizie-
rung das Wohnungseigentum am Abstellplatz AP 43 untrennbar verbunden ist,

gemei nsam (der "Kaufgegenstand")

3. Der Kaufgegenstand ist der Tabelle Beilage ./I, die einen integrierenden Bestandteil
dieses Vertrages bildet, wie folgt zu entnehmen: In Spalte 1 ist die Eigentümerin bzw.
die Käufer angeführt. Auf diese entfallen jeweils die Miteigentumsanteile in Spalte 2,
mit welchen jeweils das Wohnungseigentum an den Wohnungen, Abstellplätzen und

1BG 900 TZ 6118/2021



Obiekt 725, Top W 2. AP 43

Einstellplätzen in Spalte 3 samt dem Zubehör in Spalte 4 und 5 verbunden werden
soll.

Bei der kaufgegenständlichen Wohnung handelt es sich um eine 4-Zimmer-Wohnung
im Erdgeschoss des Gebäudes Thomasweg 7D, welche eine unverbürgte Wohnfläche
von 86,09 m2 hat und aus 4 Zimmern, Garderobe, Küche, Gang, Abstellraum, Bade-
zimmer und WC besteht. Der vorgenannten Wohnung sind weiters eine Veranda, sowie
Garten 2 und zwei Kellerabteile Keller 2/L und Keller 2/2 als Zubehör zugeordnet.

4. Der Kaufgegenstand ist im C-Blatt der EZ 1244 Grundbuch 90003 Bludesch, Bezirks-
gericht Bludenz wie folgt belastet:

L a IB/792L REALLAST gem Absatz 5 lit b) Grundtausch- u Grenzberichtigungsvertrag 1920-
11-25 der unentgeltlichen Grundabtrennung von Gst 1897 1B9B zur Verbreiterung des Unter-
wasserkanales (Tabuladabach) für EZ 6I

2 a 18/I92L REALLAST gem Absatz 5 lit e) Grundtausch- u Grenzberichtigungsvertrag 1920-11-
25 der technischen Ausgestaltung der Zufahrtsstraße Gst 1897 1B9B für EZ 61

3 a 550/1988 Belastungsverbot gem. g 49 Abs. 1 wohnbauförderungsgesetz 1984
b L49B/I9BB3768/2021 VORRANG von LNR 5 vor 3
c L49B/7988 3168/2021 VORRANG von LNR 6 vor 3
d 5377/1994 3168/2021 VORRANG von LNR 7 8 vor 3

4 a L453/L9BB 3ße/2021 DIENSTBARKEIT der Hochspannungsleitung gem Pkt I Dienstbar-
keitsvertrag 1987-06-10 auf Gst LO95/3 für Gst .437 in EZ 45O GB Rieden BG Breflenz

5 a I498/I9BB Schuldschein und Pfandurkunde 1988-04-20
PFANDRECHT 19.621.000,--, 4 o/o z, L2 o/o vuzz, NGS 1.962.100,-- für Land Vorarlberg
b L49B/79883t68/2021 VORRANG von LNR 5 vor 3
d 537 7 / 1994 Löschu n gsverpfl ichtu n g zu gu nsten Land Vora rl berg
e 3168/2021 Simultan haftende Liegenschaften EZTSI 1243 LZ44

6 a I49B/L988 VERAUSSERUNGSVERBOT für Land Vorarlberg
b L498/7988 3168/2021 VORRANG von LNR 6 vor 3

7 a 5377/7994 Urkunde und Pfandurkunde 1994-IL-L7
PFANDRECHT 15.159.000,--, 4 o/o z, L2 o/o vuzz, NGS 1.515.900,-- für Land Vorarlberg
b 5377/7994 3768/2021 VORRANG von LNR 7 vor 3

d 3LGB/2021 Simultan haftende Liegenschaften EZ75L LZ43 1244

8 a 5377/1994 VERÄUSSERUNGSVERBOT für Land Vorarlberg
b 5377/7994 3168/2021 VORRANG von LNR B vor 3

5. Die Käufer haben am 04.05.202I der Verkäuferin ein Angebot auf Abschluss dieses
Kaufuertrages über den Kaufgegenstand unterbreitet, welches seitens der Verkäuferin
am 13.05.202I angenommen wurde. Da dieses Angebot Vertragsgrundlage ist, sind
allfällig auftretende Fragen stets im Hinblick auf dieses ausführliche schriftliche Ange-
bot der Käufer unter Berücksichtigung sämtlicher Beilagen zu beurteilen. Die parteien
bestätigen durch Unterfertigung dieses Kaufuertrages, dass ihnen das genannte Ange-
bot mit sämtlichen Beilagen hiezu bekannt ist.
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6 Die im Absatz 1. genannten Wohnhäuser wurden von der Rechtsvorgängerin der Ver-
käuferin, die damals eine als gemeinnützig anerkannte Bauvereinigung im Sinne des
Bundesgesetzes vom 08.03.1979 über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen, BGBI
I979/L39 in der geltenden Fassung (,,Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz.,) war, er-
richtet und im Jahre 1995 fertiggestellt. Die Käufer nehmen zur Kenntnis, dass der
Kaufgegenstand den Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes unter-
liegt,

II. Kauf

Die Verkäuferin verkauft und übergibt den Käufern und diese kaufen und übernehmen
von der Verkäuferin den im Punkt L2. genannten Liegenschaftsanteil samt Wohnungs-
eigentum mit allem Zubehör und mit allen Rechten und Pflichten nach Maßgabe dieses
Vertrages und des Kaufangebotes (Punkt L5.), so wie die Verkäuferin den Kaufgegen-
stand besessen und benützt hat oder hiezu berechtigt gewesen wäre.

2' Die Käufer vereinbaren hiermit eine Eigentümerpartnerschaft isd Sg 13 bis 15 des
Wohnungseigentumsgesetzes 2002 sowie die Verbindung ihrer Hälfteanteile am jewei-
ligen Mindestanteil gemäß g 13 WEG 2002.

III. KaufpreisundTreuhandauftrag

1. Der von den Vertragsparteien als angemessen betrachtete Kaufpreis für den ?Gufge-
genstand wird einvernehmlich mit einem Pauschalbetrag in der Höhe von

EUR 252.OOO,OO
(in Worten : Euro zweihundertzweiundfünfzigtausend)

vereinbart' Der Kaufpreis ist ein Fixpreis, welcher bereits den Bauzustand des Kaufge-
genstandes gemäß Punkt IV, berücksichtigt. Dieser Verkauf erfolgt umsatzsteuerfrei.

2. Der Kaufpreis ist von den Käufern binnen 10 Tagen nach allseitiger Vertragsunterfer-
tigung spesen- und abzugsfrei auf dem Treuhandkonto der Treuhänderin Krainer-
Senger-Weiss Rechtsanwalts GmbH, Code P 131797, Stallburggasse 4/L3,1010 Wien,
FN 412490 d, IBAN'AT332011140711229855. BIC: GIBAATWWXXX b"i der Erste
Bank zu erlegen.

Im Falle des Zahlungsverzugs sind verzugszinsen idHv B o/o p.a. zu leisten

3. Weiters sind die im Folgenden angeführten Nebenkosten binnen 10 Tage nach allseiti-
ger Vertra gsu nterferti g u ng spesen- u nd a bzugsfrei a uf dem Rechtsa nwa ltsa nderkonto
der Treuhänderin Krainer-Senger-Weiss Rechtsanwalts GmbH,
IBAN: AT312011129145172700, BIC: GIBAATWWXXX bei der Erste Bank zu erlegen:

1

Gru nderwerbssteu er
Eintragungsgebüh r
Vertragserrichtu ng
Treuhandschaft

EUR

EUR

EUR

EUR

8.925,84
2.807,O0
2.520,O0

756,00
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Notarkosten
Ba rauslagen (USt-pflichtig)
Ba rauslagen (USt-frei)

EUR

EUR

EUR

92,00
53,20

257,50

SUMME
(in Worten

EUR 16.095,78
Euro sechzehntausendfünfundneunzig Komma achtundsiebzig)

4' Die Treuhänderin Krainer-Senger-Weiss Rechtsanwalts GmbH, Code p I3I7}I, Stall-
burggasse 4/!3, 1010 Wien, FN 4I24gO d, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Elisa-
beth Krainer Senger-Weiss, wird von den Vertragsparteien unwiderruflich - also auch
über deren allfälligen früheren Tod hinaus - und ohne Rücksicht auf etwaig erhobene
Einreden aus dem Grundgeschäft beauftragt,

a) nach Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen für die Verbücherung des Vertrages
aus dem Kaufpreis die Lastenfreistellung des Kaufgegenstands zu finanzieren, dies
jedoch nur hinsichtlich der zu EZ t244, C-LNR 7 und B, Grundbuch 90003 Blu-
desch, Bezirksgericht Bludenz vorgetragenen Lasten (Pfandrechte sowie Veräuße-
rungsverbote), und

b) den restlichen Kaufpreis auf ein von der Verkäuferin bekannt zu gebendes Konto
auszubezahlen, sobald die Käufer - mit Ausnahme der in Punkt IV. Absatz 3. ge-
nannten Lasten - lastenfreie grundbücherliche Eigentümer des Kaufgegenstandes
sind. Zinsen des Treuhandkontos kommen nicht zur Verrechnung und dafür wer-
den kein-e Verwaltungskosten in Rechnung gestellt.

5' Die Vertragsparteien halten fest, dass der vereinbarte Kaufpreis für die Verkäuferin
wesentliche Entscheidungsgrundlage war, den Kaufgegenstand zu verkaufen und die
Verkäuferin einem Verkauf zu einem niedrigeren Preis nicht zugestimmt hätte.

6' Sollten die Käufer mit dem Erlag des Kaufpreises und/oder der Nebenkosten in Verzug
geraten, so ist die Verkäuferin unter Setzung einer Nachfrist von 2 Wochen zur Erklä-
rung des Rücktrittes vom Vertrag berechtigt. Schadenersatzansprüche bleiben unbe-
rührt. Im Falle eines solchen Rücktritts durch die Verkäuferin gehen sämtliche Kosten
und Aufwendungen, die bis dahin entstanden sind, zu Lasten der Käufer, Ein allfaillig
erlegter Teilkaufpreis ist von der Treuhänderin an die Käufer auf ein von diesen be-
kannt zu gebendes Konto eines inländischen Kreditinstitutes zurück zu überweisen.
Die auf dem Treuhandkonto auflaufenden Habenzinsen ab Erlag abzüglich Bankspesen
und allfälligen Kapitalertragsabgaben gebühren in diesem Fall der Verkäuferin. Außer
diesem Rücktrittsrecht besteht kein weiteres Rücktrittsrecht von diesem Vertrag,

7. Im Falle des Kaufes durch zwei Eigentümerpartner trifft diese die Kaufpreis- bzw Ne-
ben kostenza hlu ngspfl icht sol ida risch.

IV. LastenfreiheitundGewährleistung

Die Verkäuferin übernimmt, soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Vereinba-
rungen getroffen wurden und dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entge-
genstehen, keine Gewähr für eine bestimmte Beschaffenheit, eine besondere Wid-
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mung, eine bestimmte Verwendbarkeit, eine bestimmte Verwertbarkeit oder ein be-

stimmtes Erträgnis des Kaufgegenstandes. Die Käufer haben den Kaufgegenstand ein-

gehend besichtigt und nehmen dessen Zustand ohne Vorbehalte zur Kenntnis' Die Ab-

nützung wurde bei der einvernehmlichen Festlegung des Kaufpreises bereits berück-

sichtigt. Der Kaufgegenstand wird im unsanierten Zustand übernommen'

Die Käufer erklären ausdrücklich, dass ihnen das Bauzustandsgutachten gemäß

$37Abs4WEGvom30.11'2020erstelltdurchDI(FH)DanielGisingerübergeben
wurde. Dieses Gutachten wird in den Kaufvertrag einbezogen und der darin beschrie-

bene Bauzustand gilt als bedungene Eigenschaft und wurde bei der einvernehmlichen

Festlegung des Kaufpreises bereits berücksichtigt'

Die Verkäuferin leistet Gewähr dafür, dass der Kaufgegenstand, soweit im nachfolgen-

den Absatz 3. nichts anderes bestimmt ist, vollkommen frei von grundbücherlichen

Schulden und Lasten sowie frei von Miet-, Nutzungs- oder sonstigen Benützungsrech-

ten der Verkäuferin oder Dritter (mit Ausnahme von etwaigen Rechten, die sich von

den Käufern selbst ableiten) in den Besitz und das Eigentum der Käufer übergeht'

Folgende Lasten bleiben auf dem Kaufgegenstand bestehen bzw' werden noch ins

Grundbuch eingetragen :

3

c)

f)

d)
e)

a) c-LNR 1, REALLAST gem Absatz 5 lit b) Grundtausch- u Grenzberichtigungsvertrag

Ig2O-It-25 der unentgeltlichen Grundabtrennung von Gst 1897 1B9B zur Verbrei-

terung des Unterwasserkanales (Tabuladabach) für EZ 6I

c-LNR 2, REALLAST gem Absatz 5 lit e) Grundtausch- u Grenzberichtigungsvertrag

Ig2O-17-25 der technischen Ausgestaltung der Zufahrtsstraße Gst 1897 1B9B für

EZ 6I
c-NR 4, DIENSTBARKEIT der Hochspannungsleitung gem Pkt I Dienstbarkeitsver-

trag 1987-06-10 auf Gst t}g5/3 für Gst '437 in EZ 45O

Geh- und Fahrrechte entsprechend Dienstbarkeitsvertrag vom heutigen Tag,

sich aus diesem Vertrag bzw aus dem Wohnungseigentum ergebende Belastungen

und Beschränkungen und

allfällige Belastungen, die Über eigene Veranlassung der Käufer im Zuge der Ver-

bücherungdiesesVertragesimGrundbucheingetragenwerden.

b)

Die Käufer erklären ausdrücklich, in sämtliche den Kaufgegenstand betreffenden Ver-

träge anstelle der Verkäuferin einzutreten, insbesondere in die Verträge mit öffentli-

chen Ver- und Entsorgungsunternehmen (wie Wasser, Kanal, Müll und Strom)' in den

Dienstbarkeitsvertrag bezüglich Geh- und Fahrrechte vom heutigen Tag, in den Haus-

besorgervertrag mit Aida Immobilienbetreuung vom 07 'O2'}OLB' in den Erdgasliefe-

rungsvertrag vom I4.119.6.2013, in den Brandschutzvertrag vom

70.:L:ZOlzO/06.O4.2027, in den Baumpflegevertrag mit Stefan Giselbrecht vom

L6./L7.4.2018, in den Rahmenvertrag spielplatzüberprüfung vom 19'03 '20L9' in den

Wartungsvertrag Hauswasserfilter vom 1I.O3'202L, in den Wartungsvertrag Sand-

tausch vom 25.03 .202I, in den wartungsvertrag TG Tor vom 13'04 '2017 ' mit dem

Rauchfangkehrer und in die Versicherungsverträge' Die Käufer übernehmen bezüglich

des Kaufgegenstandes die Rechte und Pflichten der Verkäuferin aus diesen Verträgen

und Vereinbarungen, Die vorgenannten Verträge und vereinbarungen samt Beilagen

sind den Käufern vollinhaltlich bekannt. Die Käufer verpflichten sich, die in diesem

4
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Vertrag übernommenen Pflichten auf allfällige Rechtsnachfolger zu überbinden, Dies

gilt sinngemäß für die Hausordnung der Wohnhausanlage, die diesem Vertrag als Bei-

lage ,/II angeschlossen ist und einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages dar-
stellt,

Die Vertragsparteien sind in Kenntnis der Bestimmungen des Bundesgesetzes über die

Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises (Energieausweis-Vorlage-Gesetz - EAVG

2012, BGBI I Nr.27/2072). Die Käufer bestätigen, dass ihnen eine Kopie des Energie-

ausweises für das Objekt Thomasweg 7D (Energieausweis-Nr.33632-1) vom

29.IL2O72, erstellt von Gerhard Bohle, aushändigt wurde.

V. Übergabe und Übernahme/Verrechnungsstichtag

1. Die Übergabe und Übernahme des Kaufgegenstandes erfolgt mit allseitiger Unterferti-
gung dieses Vertrages durch die Vertragsparteien und nach vollständigem Erlag des

Kaufpreises und der Nebenkosten bei der Treuhänderin Krainer-Senger-Weiss Rechts-

anwalts GmbH, Code P I3779I, Stallburggasse 4/73,1010 Wien, FN 412490 d, jeweils

auf das entsprechende Konto (,,Übergabestichtag").

Mit dem Übergabestichtag (Absatz 1.) gehen Besitz und Nutzung, Gefahr und Zufall

bezüglich des Kaufgegenstandes auf die Käufer über,

3. Als Stichtag für die Verrechnung der Nutzungen und Erträge sowie Lasten und Auf-

wendungen in Bezug auf den Kaufgegenstand wird - unabhängig vom Übergabestich-

tag - der der allseitigen Unterfertigung nächstfolgende Monatserste vereitfiart.

4. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass ein allfälliges Guthaben aus der letzten offenen
jährlichen Betriebs- und Bewirtschaftungskostenabrechnung den Käufern zufällt, diese

aber im Gegenzug auch eine allfällige Nachzahlung aus der letzten offenen Jahresab-

rechnung zu tragen hat, unabhängig davon ob sie zum Zeitpunkt der Abrechnungsle-
gung im Grundbuch eingetragen war. Die Käufer werden der Hausverwaltung einen

separaten Einziehungsauftrag hinsichtlich der Betriebs- und Bewirtschaftungskosten
erteilen.

VI. Erklärungen

1. Die Käufer erklären, den Kaufgegenstand zum Zwecke der Nutzung als Hauptwohnsitz
zu erwerben oder den Kaufgegenstand an jemanden weiterzugeben, der diese Voraus-

setzung erfüllt.

Die Käufer erklären weiters, dass diese die Transaktion im eigenen Namen, auf eigene

Rechnung und nicht in fremdem Auftrag schließen. Sie sind weder politisch exponierte
Personen, noch Familienmitglieder politisch exponierter Personen, noch einer politisch

exponierten Person nahestehende Personen. Das Rechtsgeschäft dient weder der Geld-

wäscherei noch der Terrorismusfinanzierung, Die Mittel für den Kaufpreis stammen aus

Eigenmittel n bzw Bankenfinanzierung,

Die Käufer bestätigen, dass sie in den USA nicht steuerpflichtig und in keinem teilneh-
menden Staat gemäß S 91 GMSG (ausgenommen Österreich) steuerlich ansässig sind,

2
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Die Käufer stimmen der Verarbeitung, der sie betreffenden personenbezogenen Daten,
die in diesem Vertrag und im Zuge des gesamten Kaufprozesses dem Vertragserrich-
ter, dem Verkäufer, der Hausverwaltung oder ähnlichen Personen übermittelt wurden,
zu und nimmt zur Kenntnis, dass zum Zwecke der Erstellung und Durchführung des
Kaufvertrages, der treuhändischen Abwicklung bei der Rechtsanwaltskammer Wien,
der Selbstberechnung der Grunderwerbssteuer und Eintragungsgebühr für das Finanz-
amt, etwaiger Finanzierungen und Löschungen von Belastungen und sonstiger auf-
grund dieses Vertrages notwendiger Tätigkeiten, diese personenbezogenen Daten
auch an die anderen Vertragsparteien, Steuerberater, Rechtsvertreter, Banken, Fi-
nanzämter, Gerichte, Hausverwaltung, Versicherungen und ähnliche personen, weiter-
gegeben werden können.

5' Sollten zur Durchführung dieses Vertrages noch weitere Erklärungen der Vertragsteile
erforderlich sein, verpflichten sich diese, solche Erklärungen jederzeit in der vom Ge-
setz geforderten Form abzugeben.

VII. Vollmachten

1' Die Vertragsparteien bevollmächtigen und beauftragen hiermit die Treuhänderin Krai-
ner-Senger-Weiss Rechtsanwalts GmbH, Code P I3779I, Stallburggasse 4/13, 1010
Wien, FN 412490 d, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Elisabeth Krainer Senger-
Weiss, geboren am 06.08.t972, in ihrem Namen alle für die grundbücherliche-Durch-
führung dieses Vertrages erforderlichen Schritte zu setzen, insbesondere die Vertre-
tung vor der Abgabenbehörde einschließlich Selbstberechnung der Grunderwerbs-
steuer zu übernehmen, die Eingaben an Behörden und Gerichte zu unterfertigen,
Schriftstücke, Beschlüsse und Bescheide entgegenzunehmen und allenfalls erforderli-
che Rechtsmittel einzubringen sowie Anderungen dieses Vertrages im Namen allerVer-
tragsparteien vorzunehmen und im Vollmachtsnamen in grundbuchsfähiger Form zu
unterfertigen, sofern dies zur grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages erfor-
derlich sein sollte. Die Bevollmächtigte ist auch berechtigt, dafür Unterbevollmächtigte
zu bestellen.

2' Die Käufer bevollmächtigen den Verwalter der Liegenschaft für die Dauer seiner Be-
stellung, sie als Miteigentümerin der Wohnungseigentumsgemeinschaft in allen mit der
Verwaltung der gemeinsamen Liegenschaft im Zusammenhang stehenden steuerlichen
und wirtschaftlichen Angelegenheiten gegenüber den zuständigen Behörden und per-
sonen rechtsgültig zu vertreten und in ihren Namen Eingaben, Steuererklärungen, etc.
zu unterfertigen, Akteneinsicht zu nehmen sowie alles im Interesse der Wohnungsei-
gentumsgemeinschaft zweckdienlich Erscheinende zu verfügen. Gemäß dem Finanz-
strafgesetz gilt diese Vollmacht auch für das Verfahren in Steuerstrafsachen als Ver-
teidiger. Ebenso gilt die Vollmacht auch für alle Kassenangelegenheiten, die mit der
Finanzbehörde abzuwickeln sind, wie Umbuchungs- und Rückzahlungsanträge und
Übernahme von Geld und Geldeswert. Der Bevollmächtigte ist auch berechtigt, Unter-
bevollmächtigte zu bestellen und Schriftstücke der Abgabenbehörde zu empfangen,
welche nunmehr ausschließlich dem Bevollmächtigten zuzustellen sind.

7
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VllL Genehmigungen

Die Käufer besitzen die österreichische Staatsbürgerschaft, sind Deviseninländer und er-

werben den Kaufgegenstand nicht zu Ferienzwecken, was die Käufer hiermit an Eides statt
bestätigen. Da der Kaufgegenstand als Baufläche gewidmet ist, bedarf der gegenständliche

Kaufvertrag kei ner g ru ndverkehrsbehörd lichen Genehmig ung.

IX. Aufsandungserklärung

Die Vertragsparteien erteilen ihre ausdrückliche Einwilligung zur Einverleibung des Eigen-

tumsrechts in EZ 7244 Grundbuch 90003 Bludesch, Bezirksgericht Bludenz mit GSt-

Nr. 1095/3 für die in Spalte 1 der Tabelle in Beilage ./I genannten Personen zu den in
Spalte 2 der Tabelle in Beilage ./I bezeichneten Miteigentumsanteilen aufgrund dieses Ver-

trages unter gleichzeitiger Verbindung der Anteile zum gemeinsamen Wohnungseigentum

der Käufer, Michael Heinzle-Schneider und Frau Bianca Heinzle-Schneider, gemäß $ 5 Abs.

3 und $ 13 Abs. 3 WEG 2002.

X, Rechtsnachfolge

Sämtliche Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag gehen allseits auf die Erben und Rechts-

nachfolger über, Im Falle einer Veräußerung sind daher die Rechte und Pflichten aus die-

sem Vertrag auf den Erwerber zu überbinden, dies mit der Verpflichtung zur Weiterüber-

bindung im Falle weiterer Rechtsnachfolger.

XI. Wohnungseigentum

1. Die Käufer und die Verkäuferin begründen Wohnungseigentum im Sinne des Woh-

n u ngseigentu msg esetzes '

2. Die in der Spalte 2 der Beilage ./I angeführten Nutzwerte für die in der Spalte 3 der-

selben Beilage genannten Objekte samt dem in Spalte 4 und 5 genannten Zubehör

wurden vom gerichtlich beeideten Bausachverständigen Ing. Michael Brandl,

6971 Hard, Fellentorweg 9 mit Gutachten vom 75.02.2021, PA:220120 ermittelt.
Sämtliche Vertragsparteien anerkennen dieses Gutachten.

Die Vertragsparteien stellen fest, dass die in Spalte 2 der Beilage ./I angeführten Mit-

eigentumsanteile dem Verhältnis des Nutzwertes der im Wohnungseigentum stehen-

den Wohnung bzw des Abstellplatzes zur Summe der Nutzwerte aller Wohnungen und

sonstigen selbständigen Räumlichkeiten auf dieser Liegenschaft entsprechen,

4. Im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 2OO2 räumen sich die Vertragsparteien

das Wohnungseigentumsrecht, das ist das Recht, eine selbstständige Wohnung oder

sonstige selbständige Räumlichkeit ausschließlich zu nutzen und hierüber allein zu ver-

fügen, in der Gestalt gegenseitig ein, dass die in Spalte 1 der als Beilage ./I ange-

schlossenen Tabelle genannten Vertragsparteien einander gegenseitig das Recht auf

ausschließliche Nutzung und alleinige Verfügung über die in der Spalte 3 bezeichneten

Wohnungseigentumsobjekte samt dem in Spalte 4 und 5 bezeichneten Zubehör ein-

räumen.

3
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Dies geschieht in der Weise, dass mit den in Spalte 2 der Beilage ./I angeführten
Miteigentumsanteilen der in der Tabelle in Spalte 1 bezeichneten Personen jeweils un-
trennbar das Wohnungseigentum an den in derselben Zeile in Spalte 3 der Tabelle

befindlichen Wohnungseigentumsobjekt samt dem in derselben Zeile in Spalte 4 und

5 der Tabelle befindlichen Zubehör als gegen Dritte wirksames Recht verbunden wird.

XII. Erhaltungs-undVerbesserungsbeiträge

1 Die Vertragsparteien vereinbaren, dass ein allfälliges Guthaben aus nicht verbrauchten
Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen nicht übertragen wird und somit keine Rück-

lage gemäß 5 31 WEG 2002 besteht, Dies ist bereits im Kaufpreis berücksichtigt und

damit abgegolten,

2. Die Miteigentümer leisten bis zu einer allfälligen anderweitigen Beschlussfassung einen

Beitrag zur Rücklage gemäß 5 31 WEG 2002 in der von der Hausverwaltung vorge-
schriebenen Höhe. Ebenso wird vereinbart, dass Erträge aus der Vermietung von all-
gemeinen Teilen der Liegenschaft bzw Benützungsvereinbarungen dieser Rücklage zu-

fließen.

XIII. Hausverwaltung

1. Festgehalten wird, dass für die Verwaltung die Vorarlberger Wohnbauselbstllilfe ge-

meinn. reg. Gen.m,b.H. auf unbestimmte Zeit bestellt wurde. Sowohl die Eigentümer-
gemeinschaft als auch der Verwalter können nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-

mungen unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende jeder Abrechnungs-
periode kündigen (5 21 WEG 2OOZ). Die Kosten der Hausverwaltung richten sich nach

dem Wohngemeinnützigkeitsgesetz und den dazugehörigen Durchführungsverordnun-
gen.

Die Vertragspartner vereinbaren einstimmig gemäß 5 25 WEG 2OO2, dass der Verwal-

ter nicht alle zwei Jahre eine Eigentümerversammlung einzuberufen hat. Eigentü-

merversammlungen können gemäß den Bestimmungen des WEG 2002 einberufen

werden. Eigentümerversammlungen sind jedenfalls über Verlangen von drei Miteigen-

tümern einzuberufen, die 25 o/o aller Miteigentumsanteile vertreten,

XIV. Aufsandung

Sohin erteilen die Vertragsparteien ihre ausdrückliche Zustimmung,

a) dass das Wohnungseigentum im Gutbestandsblatt EZ 1244 Grundbuch 90003 Blu-

desch, Bezirksgericht Bludenz ersichtlich gemacht werde,

b) dass aufgrund dieses Vertrages ob EZ 1244 Grundbuch 90003 Bludesch, Bezirksgericht
Bludenz bei den in Spalte 1 der Tabelle Beilage ./I genannten Personen zu den jeweils

in Spalte 2 der Tabelle Beilage ./I genannten Miteigentumsanteilen das Wohnungsei-

gentumsrecht verbunden mit Wohnungseigentum an den in Spalte 3 der Tabelle Bei-

lage ./I genannten Wohnungen, Abstellplätzen und Einstellplätzen sowie dem in Spalte

2

I

I

I
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4 und 5 der Tabelle Beilage ./I genannten Zubehör einverleibt werde

XV. Kosten und Gebühren

1 Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbun-
denen Kosten und Gebühren, sowie alle weiteren als Nebenkosten unter punkt IIL3.
angeführten Kosten werden vom Käufer getragen.

Allfällige Ertragssteuern hat jede Vertragspartei selbst zu tragen. Ebenso hat jede Ver-
tragspartei die Kosten ihrer rechtsfreundlichen und/oder steuerlichen Beratung selbst
zu tragen.

XVI. Schriftform/Salvatorische Klausel

1. Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Anderungen und/oder Er-
gänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform,
ebenso das Abgehen von diesem Schriftformgebot.

2. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages. Diesfalls gelten jene
Vereinbarungen als getroffen, welche rechtswirksam sind und der ursprünglichen Ziel-
setzung am nächsten kommen. Gleiches gilt im Falle einer Vertragslücke.

XVIL Vertragsausfertigungen

Dieser Vertrag wird in einer Urschrift errichtet, die als gemeinschafiliche Urkunde bei der
Hausverwaltung zur Verwahrung verbleibt, Die Verkäuferin und der Käufer erhalten jeweils
eine einfache Abschrift.

XVIII. Sonstiges

Die Käufer nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass die Vertragserrichterin nur die Verkäu-
ferin vertritt.

BfcSeon;, ::;;i ' 6' rr-l r-i"i
Bregenz, an 26.7.202L

am

BWG Vora GmbH & Co OG

BWG Vo

Beilaqen:
./I - Nutzwerttabelle
./II - Hausordnung

I
II

AI
Verkä nn

10

Käufer
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Beilage ./I

5
Zubehör
Garten

Garten 1

Garten 2

Garten 7
Garten B

Garten 13

Garten 14

Garten 19

Garten 20

Garten 25

Garten 26

4321
Zubehör

Kellerabteil
Bezeichnung

Wohnung
Miteigentumsanteil/
Nutzwert Wohnung

in 54O2-stel

Eigentümer bzw
Käufer

Keller 1W1168BWG Vorarlberg
Keller 2/1
Keller 2/2W2200Michael Heinzle-Schneider

Bianca Hei nzle-Schneider
Keller 3W3166BWG Vorarlberg
Keller 4W4186BWG Vorarlberg
Keller 5W5158BWG Vorarlberg
Keller 6W6180BWG Vorarlberg
Keller 7w7166BWG Vorarlberg
Keller BWB794BWG Vorarlberg
Keller 9W9r62BWG Vorarlberg
Keller 10w10184BWG Vorarlberg
Keller 11w11160BWG Vorarlberg
Keller 12w12176BWG Vorarlberg
Keller 13w13168BWG Vorarlberg
Keller 14w14186BWG Vorarlberg
Keller 15w15t62BWG Vorarlberg
Kellerf6w16186BWG Vorarlberg
Keller 17w17158BWG Vorarlberg
Keller 18W1817BBWG Vorarlberg
Keller 19w19L64BWG Vorarlberg
Keller 20w201BBBWG Vorarlberg
Keller 21w21r62BWG Vorarlberg
Keller 22w22184BWG Vorarlberg
Keller 23w23158BWG Vorarlberg
Keller 24w24778BWG Vorarlberg
Keller 25w25t70BWG Vorarlberg
Keller 26w261BBBWG Vorarlberg
Keller 27w27L64BWG Vorarlberg
Keller 28W281BBBWG Vorarlberg
Keller 29w29156BWG Vorarlberg
Keller 30w30776BWG Vorarlberg

Eigentümer bzw
Käufer

Miteigentumsanteil/
Nutzwert KFZ Abstell-

platz
In 54O2-stel

Bezeichnung
KFZ Abstell-

platz

BWG Vorarlberg 4 AP 31

BWG Vorarlberg 2 AP 32

BWG Vorarlberg 2 AP 33

BWG Vorarlberg 2 AP 34

BWG Vorarlberg 2 AP 35

11
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BWG Vorarlberg 2 AP 36

BWG Vorarlberg 2 AP 37

BWG Vorarlberg 2 AP 38

BWG Vorarlberg 2 AP 39

BWG Vorarlberg 2 AP 40
BWG Vorarlberg 2 AP 41

BWG Vorarlberg 2 AP 42
Michael Heinzle-Schneider
Bianca Heinzle-Schneider

2 AP 43

BWG Vorarlberg 2 AP 44
BWG Vorarlberg 2 AP 45

BWG Vorarlberg 2 AP 46
BWG Vorarlberg 2 AP 47
BWG Vorarlberg 4 AP 48
BWG Vorarlberg 4 AP 49
BWG Vorarlberg 4 AP 50

BWG Vorarlberg 4 AP 51

BWG Vorarlberg 4 AP 52

Eigentümer bzw
Käufer

Miteigentumsanteil/
Nutzwert KFZ Ein-

stellplatz
In 54O2-stel

Bezeichnung
KFZ Einstell-

platz

BWG Vorarlberg I2 EP 53

BWG Vorarlberg I2 EP 54

BWG Vorarlberg I2 EP 55

BWG Vorarlberg t2 EP 56

BWG Vorarlberg L2 EP 57

BWG Vorarlberg 72 EP 58

BWG Vorarlberg 12 EP 59

BWG Vorarlberg I2 EP 60

BWG Vorarlberg I2 EP 61

BWG Vorarlberg I2 EP 62

BWG Vorarlberg 72 EP 63

'l
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HAUSORDNUNG

der WEG-05725 Thomasweg 7a-7d und Walgaustraße 30

Ein gedeihliches Zusammenleben beruht auf gegenseitiger Rücksichtnahme, das heißt, die

Bedürfnisse der Bewohner aller Altersstufen sind zu beachten.

Diese Hausordnung ist als eine Aufstellung von Regeln zu sehen, die zu einem

konfliktfreien Miteinander der Bewohner beitragen sollen. So soll sie nicht als willkürliche

Einschränkung von Mieterrechten und Eigentumsrechten betrachtet werden, sondern

vielmehr als Beitrag des Vermieters und Eigentümers, um schutzwürdige lnteressen zu

wahren - sowohl die der einzelnen Hausbewohner als auch die der Hausgemeinschaft.

Die vorliegende Hausordnung ist ein für alle Wohnhausanlagen einheitliches und

unverzichtbares Crundgerüst, sie kann aber bei Bedarf - in Zusammenarbeit mit der

Wohnungseigentumsgemeinschaft - durch eine Mehrheit an die jeweiligen Bedürfnisse

einzelner Anlagen angepasst werden. Die Voraussetzungen für eine Adaptierung:

Wesentliche lnteressen des Eigentümers, des Vermieters sowie einzelner Mieter dürfen nicht

verletzt werden.

Die Hausordnung ist ein Bestandteil des Mietvertrages und des

Wohnungseigentumsvertrages, die Mieter und Eigentümer haften auch für das Verhalren von

Mitbewohnern, Besuchern und Beauftragten innerhalb der Wohnhausanlage. Des Weiteren

sind alle behördlichen Vorschriften einzuhalten, auch wenn sie hier nicht eigens angeführt

werden.

Allgemeinräume
Sämtliche Allgemeinbereiche der Wohnhausanlage - im Haus und auf den Freiflächen -
dürfen nur ihren Bestimmungen gemäß und unter größtmöglicher Schonung der Substanz

genutzt werden. Verschmutzungen muss der Verursacher entfernen, Beschädigungen muss

der Verursacher beheben bzw. werden auf seine Kosten behoben.

lnsoweit in diesen Bereichen die Möglichkeit des Spielens für Kinder gegeben ist, kann die

Eigentümergemeinschaft für die Kinder keine Verantwortung übernehmen und sind die

Eltern nicht von lhrer Aufsichtspflicht entbunden.

Regelungen für die Nutzung von Cemeinschaftsräumen können von der

Eigentümergemeinschaft festgelegt werden, sofern schutzwürdige lnteressen von

Einzeleigentümern, Einzelmietern sowie des Vermieters gewahrt bleiben. Kommt eine solche

Regelung nicht zustande, gelten die von der Eigentumsgemeinschaft festgelegten Regeln.

Stiegenhäuser und Gänge sind Fluchtwege und daher von Cegenständen freizuhalten. Auch

alle übrigen Allgemeinräume dürfen nicht mit Möbeln, Ceräten, oder Ahnlichem verstellt
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werden, da dies die Reinigung sowie die Begehbarkeit erschwert und außerdem
feuerpolizei lich verboten ist.

lm lnteresse des Brandschutzes darf leicht entzündliches Material nicht gelagert werden, die
jeweils geltenden Lagerungsvorschriften müssen beachtet werden.

Jeder beabsichtigte bauliche Eingriff
anzuzeigen bzw. bewilligungspflichtiq

in Allgemeinbereiche der

Beispiele: die Verlegung

Wohnhausanlage ist

von Leitungen, das
Anbringen von satellitenanlagen. Gegebenenfalls erteilte Auflagen oder Beschränkungen sind
einzuhalten

Freiflächen
Fahrzeuge dürfen nur auf den dafür vorgesehenen Stellplätzen abgestellt werden, das
Reparieren und waschen von Kraftfahrzeugen ist nur auf den dafür vorgesehenen plätzen

erlau bt.

Auf den Fahr- und cehwegen innerhalb der Wohnhausanlage sind die Bestimmungen der
Straßenverkehrsordnung einzuhalten. Auf allen Fahrwegen ist Schritttempo zu fahren,
insbesondere ist auf spielende Kinder und andere nicht motorisierte Benutzer Rücksicht zu
nehmen.

Die Regelungen für-die Benutzung der Kinderspielplätze und Grünanlagen werderilauf die
Bedürfnisse der Wohnhausanlage abgestimmt. Dabei wird sowohl auf das natürliche
Spielbedürfnis der Kinder, als auch auf das Ruhebedürfnis der übrigen Bewohner Rücksicht
genommen

MüII

Jeglicher Müll ist grundsätzlich in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen, die
gesetzlichen Bestimmungen zur Mülltrennung, die das Abfallwirtschaftsgesetz sowie die
Verpackungsverordnung beinhalten, sind einzuhalten. Sperrmüll und problemstoffe müssen
vom Eigentümer oder Mieter auf die dafür vorgesehenen Deponien gebracht werden.

Wir ersuchen Sie zu bedenken, dass Ablagerungen außerhalb der Abfallbehälter nicht von
der Müllabfuhr entsorgt werden, sondern gesondert zu Lasten der Betriebskosten - und
somit aller Bewohner - entfernt werden müssen.

Hausmüll vor der Wohnungstür führt, insbesondere in der warmen Jahreszeit, zt)
Ceruchsbelästigungen und Ungezieferbefall und ist daher nicht im Gangbereich abzustellen.

Müllentsorgung, die Lärm verursacht, darf nicht während der Ruhezeiten erfolgen.

Tierhaltung

BG 900 TZ 6118/2021



Beilage./ll

ln wohnungen dürfen übliche Heimtiere (2.8. Hunde, Katzen, Vögel) ohne gesonderte
Bewilligung der Hausverwaltung gehalten werden, solange andere Hausbewohner nicht
belästigt werden und die wohnhausanlage nicht verunreinigt oder beschädigt wird. Das
Halten gefährlicher Tiere kann nicht genehmigt werden.

Die Anzahl der gehaltenen Tiere muss in einem angemessenen Verhältnis zur Cröße der
wohnung und zur Anzahl der Bewohner stehen. Zu viele Tiere können einen überbelag
darstellen und zum widerruf der Tierhaltegenehmigung führen.

Kommt es zu fortwährenden Belästigungen durch ein Tier, kann dem betreffenden Mieter
ebenfalls die Tierhaltegenehmigung entzogen und die Entfernung des Tieres verlangt
werden.

Die jeweiligen landesgesetzlichen Tierhaltebestimmungen sind einzuhalten.
Hunde müssen innerhalb der wohnhausanlage an der Leine geführt werden.

Lärm

Nur wenn alle Bewohner einerseits aufeinander Rücksicht nehmen und andererseits auch die
notwendige Toleranz aufbringen, wird ein ungestörtes wohnen
Rücksichtnahme zählt auch, unnötigen Lärm in der gesamten

möglich. Zu dieser

Wohnhausanlage zt)
vermeiden. Darüber- hinaus sind allfällige ortspolizeiliche Bestimmungen über gesonderte
Ruhezeiten zu beachten

sollte eine längerfristige und erhebliche Lärmentwicklung einmal unvermeidbar sein, etwa
bei umbauarbeiten aber auch Festen, empfiehlt es sich, das Einvernehmen mit den Nachbarn
herzustellen.

Das spielen von Kindern in den dazu gewidmeten Räumen und den Außenanlagen entspricht
den Anforderungen an familiengerechtes wohnen und somit der Aufgabenstellung der
Eigentü m ergemein schaft.

Dementsprechend ist die Geräuschentwicklung von Kindern, vor allem auf Spielplätzen, -
sofern diese im Rahmen des üblichen spiel- und Bewegungsdranges bleibt-, nicht als
unnötiger Lärm anzusehen und daher von den Hausbewohnern zu akzeptieren.

g,^
Ja*L-/^uqdu kq,,,rp
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Beurk.Reg.Zl.: 860 / 202L. 987 / 2O2I :

Die Echtheit vorstehender:
1. zrr Rer rrk Res 7l ' R6'O/2O21'------

Zeichnung der BWG Vorarlberg GmbH & Co OG mit dem Sitz in Lauterach,
durch die unbeschränkt haftende Gesellschafterin BWG Vorarlberg GmbH mit
dem Sitz in Lauterach, diese durch den Geschäftsführer Dipl.-lng. Reinhard
Schertler, geboren am 17.9.L976 (siebzehnten September
neunzehnhundertsechsundsiebzig), wohnhaft in 6923 Lauterach, Johann-
Schertler-Straße 1, geleistet am 6.7.2021 (sechsten Juli zweitausend-
ei n u ndzwanzig), wi rd begla u bigt
Hiezu bescheinige ich auf Grund meiner heutigen im elektronischen Weg
vorgenommenen Einsichtnahme in die Datenbank des Firmenbuches, dass am
6.7.2021 (sechsten Juli zweitausend-einundzwanzig) sowie am heutigen Tag
berechtigt waren beziehungsweise sind
Herr Dipl.-lng. Reinhard Schertler als Geschäftsführer die zu FN 347285 p des
Landesgerichtes Feldkirch eingetragene BWG Vorarlberg GmbH selbständig zu
vertreten, und die BWG Vorarlberg GmbH als unbeschränkt haftende
Gesellschafterin die zu FN 348154 t des Landesgerichtes Feldkirch
eingetragene BWG Vorarlberg GmbH & Co OG selbständig zu vertreten.---------
Weiters bestätige ich, dass die Partei erklärt hat, dass sie den lnhalt der
Urkunde kennt und deren Unterfertigung (Signierung) frei von Zwang trfolgt.-

2. zu Beurk.Ree.Zl.: 987 /2027
Unterschriften:
a) des Herrn Michael Heinzle-Schneider, geboren am 2.5.1980 (zweiten Mai

neunzehnhu ndertachtzig), wohnhaft in 67 1 9 Bl udesch, Thomasweg 7 d/2,
b) der Frau Bianca Heinzle-Schneider, geboren am 9.9.1980 (neunten

Septem ber ne u nze h n h u nderta chtzi g), ebendo rt,
geleistet am 26.7.2021 (sechsundzwanzigsten Juli zweitausendeinund-
zwanzig), wi rd begla u bigt.
Weiters bestätige ich, dass die Parteien erklärt haben, dass sie den lnhalt der
Urkunde kennen und deren Unterfertigung (Signierung) frei von Zwang erfolgt,

B nz am 26.07.2O2I sechsundzwanzi n Juli zweitausendeinund zwanzig)
Bundesfinanzgebühr gemäß GebührenG in Höhe von € 74,30 entrichtet.

Dr. lvo Fussenegger, öllentlicher Notar, Bregenz, Vorarlberg
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